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  Ihre Behördennummer 115

Die einheitliche Behördennummer ist Ihre erste Anlaufstelle für 
Verwaltungsfragen aller Art. Sie vernetzt die Servicecenter der 
Kommunen, Länder und Bundesbehörden und erteilt Auskünfte 
zu den häufigsten Behördenanliegen. Dabei ist es egal, welche 
Behörde, Verwaltungsebene oder Zuständigkeit betroffen ist. Die 
115 ist von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr erreichbar.
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  Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Mitarbeiter des Rathauses

  Sprechzeiten der Forstverwaltung

Die Sprechstunde von Revierleiter Tobias Scholz findet immer 
donnerstags von 17.00 - 18.00 Uhr im Rathaus Au am Rhein, 
1. OG (Telefon 07245 9285-18), statt. 

RATHAUS STEINMAUERN

Gemeindeverwaltung Steinmauern, Elchesheimer Str. 2, 76479 Steinmauern E-Mail: rathaus@steinmauern.de
Telefonzentrale: 07222 9275-0, Fax: 07222 9275-20    Internet: www.steinmauern.de
Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag 08:00 – 12:30 Uhr
 Montagnachmittag 14:00 – 16:00 Uhr
 Mittwochnachmittag 14:00 – 18:00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten
erreichen Sie einen unserer Mitarbeiter in dringenden Fällen von Abwasser- und Friedhofsangelegenheiten 
unter der Nummer 07222 9275-40.

BÜRGERMEISTERAMT  MITARBEITER/-IN TELEFON   E-MAIL

Bürgermeister   Toni Hoffarth 9275-22   hoffarth@steinmauern.de 
Personal/Kitaangelegenheiten/Standesamt Nicole Dreher 9275-23   dreher@steinmauern.de

HAUPTAMT

Hauptamtsleiter   Nick Gumenick 9275-10   gumenick@steinmauern.de
Innere Organisation Amelie Akcay 9275-11   akcay@steinmauern.de
Ordnungswesen/Bauangelegenheiten/ Natalie Djerdak 9275-12   djerdak@steinmauern.de
Friedhof
info-büro  Stefanie Köstel-Kohler 9275-13   koestel@steinmauern.de
Mitteilungsblatt  Tina Kraft 9275-14   kraft@steinmauern.de
Liegenschaften/Grundbucheinsichtstelle Beate Weidenbacher 9275-15   weidenbacher@steinmauern.de
Büro für Jugend, Familien und Senioren Isabell Borchert 9275-16   borchert@steinmauern.de

RECHNUNGSAMT

Rechnungsamtsleiter Manuel Otteni 9275-30   otteni@steinmauern.de
Gemeindekasse  Christoph Bosler 9275-31   bosler@steinmauern.de
Gemeindekasse  Riccarda Lumpp 9275-32   lumpp@steinmauern.de

BAUHOF

Bauhofleiter  Wolfgang Reiß 9275-40   reiss@steinmauern.de 
     0162 1062382
HAUSMEISTER

Hausmeister  Marc Meyn 9275-41   meyn@steinmauern.de

FLÖSSERKINDERGARTEN

Leiterin  Lena Heeß  405949-0  info@floesserkindergarten-steinmauern.de

SCHÜLERHORT

Leiterin   Ulrike Ostermann 154564   info@schuelerhort-steinmauern.de
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Öffnungszeiten des Rathauses  
in der Zeit zwischen den Jahren
Die Gemeindeverwaltung bleibt vom 
27.12.2023 bis einschließlich 29.12.2023 
geschlossen. Ab dem 02.01.2024 sind wir 
gerne wieder für Sie da.
In dringenden Fällen von Abwasser- 
und Friedhofsangelegenheiten erreichen Sie 
einen unserer Mitarbeiter unter der Tel.-Nr. 07222 9275-40

Schulstraße 12
76477 Elchesheim-Illingen
Tel. 07245 9270-0
www.duerrschnabel.com

Liebe Leserinnen und Leser,

Wichtige Information für alle Leser:innen und Kunden

Weihnachten

Gilt für folgende Amtsblätter:
Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Kuppenheim/Bischweier, 
Lichtenau, Linkenheim-Hochstetten, Marxzell, Rheinstetten, Steinmauern.

aufgrund der bevorstehenden Feiertage beachten 
Sie bitte die folgende Verschiebung:

Redaktionsschluss KW 51/52 Montag, 18.12.2023, 12.00 Uhr

Schulstraße 12
76477 Elchesheim-Illingen
Tel. 07245 9270-0
www.duerrschnabel.com

Liebe Leserinnen und Leser,

Wichtige Information für alle Leser:innen und Kunden

Weihnachten

Gilt für folgendes Amtsblatt: Ötigheim

aufgrund der bevorstehenden Feiertage beachten 
Sie bitte die folgende Verschiebung:

Redaktionsschluss KW 51/52 Montag, 18.12.2023, 11.00 Uhr

Freuen Sie sich auf den Jahresrückblick 2023

In den nächsten Tagen wird der Jahresrückblick 2023 an alle 
Haushalte in Steinmauern verteilt. Auf über 90 Seiten erhalten Sie 
einen Überblick über die erreichten Meilensteine und die zahlrei-
chen realisierten Projekte in diesem Jahr sowie vieles mehr.

Sollten Sie dennoch keinen Jahresrückblick erhalten haben, kön-
nen Sie sich gerne per E-Mail an rathaus@steinmauern.de wen-
den oder im info-büro in der Elchesheimer Str. 2 vorbeikommen.

Bürgermeister Toni Hoffarth  
zu Besuch im Haus Sonnenschein

Am Vormittag des 05.12.2023 besuchten Bürgermeister Toni Hoffarth 
und Isabell Borchert (Büro für Jugend, Familien, Senioren und Vereine) 
die Seniorentagesstätte Haus Sonnenschein in der Rheinstraße. Die 
Seniorinnen und Senioren freuten sich sehr über den Besuch und die 
kleine Nikolausüberraschung. Gemeinsam wurde fröhlich gesungen 
und man spürte die vorweihnachtliche Stimmung im liebevoll ge-
schmückten Haus. Vielen Dank für den freundlichen Empfang! 
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Aktion „MÖBS forstet auf“ 
Nach der erfolgreichen ersten Obstbaumpflanzaktion im Jahr 2020 lassen die MÖBS-Kommunen im kommenden Herbst diese 
Aktion gemeinsam erneut aufleben.
Unter dem Motto „MÖBS forstet auf“ können die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Muggensturm, Ötigheim, Bietig-
heim und Steinmauern die Möglichkeit aus sechs verschiedenen, beliebten Halbstamm-Obstbaumsorten zwei Bäume kostenlos 
wählen. Die Kosten für die Bäume werden von den Kommunen übernommen. Mit dieser Aktion setzen die MÖBS-Kommunen 
ein Zeichen für das Klima.
Bereits jetzt können Sie die gewünschten Obstbaumsorten über das abgedruckte Anmeldeformular sowie per Mail uns bis zum 
15.01.2024 mitteilen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Anmeldeformular. Um Ihnen alle gewünschten Halbstamm-Obst-
baumsorten im kommenden Jahr zur Verfügung zu stellen, benötigen wir frühzeitig Ihre Rückmeldung.
Weitere Informationen zum Abholtermin erfahren Sie zu gegebener Zeit.
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme!

Veranstaltungskalender Steinmauern 2024

Auch in diesem Jahr hat die Gemeinde Steinmauern mit Unter-
stützung der Vereine wieder einen prall gefüllten Veranstaltungs-
kalender für das kommende Kalenderjahr zusammengestellt. 
Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm und 
unterhaltsames Angebot. Zahlreiche etablierte Feste, aber auch 
neue Veranstaltungen unterstützen und stärken unsere Dorfge-
meinschaft. Im Flyer haben wir viele Highlights für 2024 für Sie 
zusammengestellt. 
Weitere tolle Veranstaltungen und Termine entnehmen Sie bitte 
unserem digitalen Veranstaltungskalender auf der Homepage 
oder auf unserem Instagram-Kanal. Reinschauen lohnt sich! 
Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen unvergessli-
chen gemeinsamen Festen und Erlebnissen.

Das Ordnungsamt informiert -  
Mutwillige Zerstörung  
verursacht Kosten für die Allgemeinheit

Vergangene Woche wurde die 
stationäre Geschwindigkeits-
messanlage in der Hauptstraße 
mutwillig zerstört. Die Beseiti-
gung der Schäden verursacht 
zusätzliche Arbeit für unsere 
Bauhofmitarbeiter und Kosten 
für die Allgemeinheit. Trotz der 
Beschädigung ist die Funkti-
onsfähigkeit der Anlage nicht 
beeinträchtigt worden. Die Ver-
waltung hat Anzeige erstattet 
und bittet um Hinweise, welche 
an den Polizeiposten Bietig-
heim (Tel. 07245 91271-0) 
oder das Bürgermeisteramt 
(Tel. 07222 9275-0) übermit-
telt werden können.
 

Ertüchtigung des Jugendzentrums  
für mehr Sicherheit und Attraktivität

Das Jugendzentrum (Juze) der Gemeinde Steinmauern steht vor 
bedeutenden Veränderungen, um den aktuellen Brandschutz-
standards zu entsprechen und gleichzeitig den Bedürfnissen der 
Jugendlichen besser gerecht zu werden.

Die umfassenden Ertüchtigungsarbeiten, die in den vergangenen 
Wochen stattfanden und nun abgeschlossen sind, zielten vor al-
lem darauf ab die Funktionalität und Sicherheit zu verbessern. Um 
die Sicherheit der Jugendlichen und Mitarbeiter zu gewährleisten, 
waren daher verschiedene bauliche Maßnahmen notwendig. 
Dazu gehören insbesondere Trockenbauarbeiten sowie die Ein-
richtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges.
Die Gemeinde Steinmauern freut sich darauf, schon bald die 
Jugendlichen in einem zeitgemäßen und ansprechenden Umfeld 
begrüßen zu können. Im kommenden Jahr soll eine Bedarfsana-
lyse durchgeführt werden, um die Wünsche und Anforderungen 
der Jugendlichen an das Jugendzentrum zu ermitteln.

Bürgermeister Toni Hoffarth betont die Wichtigkeit dieser Maß-
nahmen: „Das Juze ist ein zentraler Ort für die Jugendarbeit in 
unserer Gemeinde. Wir sind entschlossen, nicht nur die Sicherheit 
der Jugendlichen zu gewährleisten, sondern auch sicherzustellen, 
dass das Juze ein Ort ist, an dem sich junge Menschen gerne 
aufhalten und entfalten können.“
Die geplanten Veränderungen am Jugendzentrum zeigen das 
Engagement der Gemeinde für die Jugendlichen und ihre Bedürf-
nisse. Wir halten Sie auch künftig auf dem Laufenden, während 
die Planungen und Arbeiten voranschreiten.

Besuchen Sie uns auch online: 
www.steinmauern.de
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Das Ordnungsamt informiert -  
Hundesteuer entbindet nicht 
von Halterpflichten

Bei der Gemeindeverwaltung gehen immer 
mehr Hinweise ein, dass die „Hinterlassenschaf-
ten“ von Hunden auf Gehwegen, in Vorgärten 
und auf Spielplätzen zugenommen haben.
Wer sich einen Hund anschafft, hat nicht nur 
einen treuen Begleiter an seiner Seite, sondern 
übernimmt auch Verantwortung für ihn und die Umwelt.
Hundekot hat auf öffentlichen Wegen und Straßen, landwirt-
schaftlichen Flächen und Spielplätzen nichts zu suchen, denn er 
ist ein Nährboden für Bakterien, Viren und Würmer.
Wird der Kot nicht entfernt, besteht die Gefahr, dass Passanten 
oder Kinder mit dem infektiösen Schmutz in Berührung kommen 
und ihn in die eigenen vier Wände tragen.
Besonders Kinder oder geschwächte Erwachsene sind durch die 
Übertragung von Salmonellen, Hunde- und Bandwürmern ge-
fährdet. Für geh- und sehbehinderte Menschen stellt Hundekot 
sogar eine Unfallgefahr dar. In Hundekot zu treten ist also nicht 
nur eklig, sondern auch gefährlich.
Die Gemeinde Steinmauern hat deshalb schon vor Jahren „Hun-
dekotstationen“ aufgestellt, an denen Hundebesitzer kostenlos 
Hundekotbeutel erhalten, die auch vor Ort entsorgt werden kön-
nen. Sollten Sie weitere Hundekotbeutel benötigen, erhalten Sie 
diese kostenlos im info-büro in der Elchesheimer Straße 2.
In diesem Jahr wurden zusätzlich drei neue Hundekotstationen 
aufgestellt. Die vielerorts verbreitete Meinung, dass die Zahlung 
der Hundesteuer den Hundehalter von seinen Pflichten entbindet, 
ist keinesfalls richtig!

Bitte beachten Sie folgende Tipps
- Lassen Sie Ihren Hund nie unbeaufsichtigt laufen.
- Meiden Sie Spielplätze, auf denen Hunde grundsätzlich nicht 

erlaubt sind.
- Achten Sie darauf, wo Ihr Hund sein „Geschäft“ verrichtet. 

Gehwege, öffentliche Wege, Plätze, Grünanlagen und Vorgär-
ten sind tabu! Sollte Ihr Hund sein Geschäft dennoch an einem 
dieser Orte verrichten, sind Sie verpflichtet, den Hundekot zu 
beseitigen. Das ist nicht Aufgabe der Gemeinde.

- Wer sich nicht an diese einfachen Regeln hält, begeht eine Ord-
nungswidrigkeit, die bei Anzeige mit einer Geldbuße geahndet 
werden kann.

- Hundekot ist Abfall und gehört in die Restmülltonne oder in die 
Mülleimer der aufgestellten Hundekotstationen. An stark frequen-
tierten Wegen und in Grünanlagen sind Hundekotstationen auf-
gestellt. Nutzen Sie diese kostenlosen Einrichtungen der Gemeinde 
und helfen Sie mit, unser Gemeindegebiet sauber zu halten. 

Wir bitten um gegenseitige Rücksichtnahme und ein gutes 
Miteinander.

Das Ordnungsamt informiert -  
Leinenpflicht für Hundehalter

Wir weisen darauf hin, dass, wie in vielen anderen Städten und Ge-
meinden, auch in Steinmauern im bebauten Bereich eine generelle 
Anleinpflicht für Hunde besteht! Gemäß der örtlichen Verordnung 
(Polizeiverordnung) sind Hundehalter dazu verpflichtet, ihre Hun-
de innerhalb des Gemeindegebietes an der Leine zu führen.
Immer wieder werden Verstöße gegen diese Vorschrift festgestellt. 
Der Leinenzwang wurde insbesondere in Wohngebieten festge-
legt, da dort freilaufende Hunde eine Gefahr darstellen können.
Die unerwartete Konfrontation mit einem freilaufenden Hund 
kann bei den Betroffenen eine unkontrollierbare Schreckreaktion 
auslösen, die wiederum zu einem für den Menschen gefährlichen 
Verhalten des Tieres führen kann. Außerdem kann es zu Ver-
kehrsgefährdungen auf öffentlichen Straßen kommen. 

Ein weiterer Effekt des Leinenzwangs ist, dass der Hundehalter 
seinen Hund insoweit unter Kontrolle hat, dass dieser seinen 
Hundekot nicht in fremden Vorgärten, öffentlichen Grün- und 
Erholungsanlagen oder auf Straßen und Gehwegen hinterlässt. 
Auch außerhalb des Gemeindegebietes dürfen die Vierbeiner nur 
eingeschränkt von der Leine gelassen werden. 

Die Polizeiverordnung der Gemeinde regelt zur Hundehaltung 
Folgendes
- Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand 

gefährdet wird.
- Im Innenbereich (§§ 30 - 34 Baugesetzbuch) sind auf öffent-

lichen Straßen und Gehwegen Hunde an der Leine zu führen. 
Ansonsten dürfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die 
durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen.

Für die Einhaltung der Leinenpflicht ist jeder Hundehalter selbst 
verantwortlich. Wir bitten um Beachtung der geltenden Vor-
schriften und um gegenseitige Rücksichtnahme. 
Ihre Gemeindeverwaltung

Buchung und Stornierung von Terminen  
über unsere Homepage

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Gemeinde Steinmauern möchte Ihnen die Behördengänge so an-
genehm und effizient wie möglich gestalten. Dies gelingt am besten, 
wenn Sie vorab feste Termine bei den verschiedenen Ämtern und 
Dienststellen der Gemeinde über unsere Homepage vereinbaren. 
Ob Passantrag oder Bauantrag - mit wenigen Klicks können Sie 
Termine online reservieren. Das spart Zeit und macht die Termin-
vereinbarung effizienter.

Es ist uns jedoch ein großes Anliegen, dass Sie vereinbarte Ter-
mine auch absagen, wenn Sie verhindert sind.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Ihre Gemeindeverwaltung 

Geografisches Informationssystem BürgerGIS

Neue Funktion: ÖPNV-Live-Abfahrtszeiten 
Die Gemeinde Steinmauern hat in Zusammenarbeit mit der 
Komm.ONE ein Geografisches Informationssystem eingerichtet, 
um den Bürgerinnen und Bürgern Informationen über das Orts-
gebiet digital zugänglich machen.
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Über das BürgerGIS können Informationen über die Bebauungs-
pläne, Flurstücke, Umweltdaten, sowie nun seit Kurzem auch 
die Live-Abfahrtszeiten des ÖPNV abgerufen werden. Darüber 
hinaus kann man leicht zwischen verschiedenen Karten und 
Ansichten wechseln sowie sich Routen und Grundstücksflächen 
berechnen lassen. Durch die Anpassung der Website an mobile 
Endgeräte können die Informationen auch einfach unterwegs auf 
dem Smartphone abgerufen werden.

Den Zugang, sowie die Anleitung zum BürgerGIS finden sie unter 
folgendem Link https://www.steinmauern.de/rathaus-gemein-
de/buergerservice/geo-informations-system/ auf unserer Home-
page im Bereich Bürgerservice.

Kennen Sie schon den Online-Schadensmelder 
auf unserer Homepage?

Schäden oder Probleme im öffentlichen Raum können jetzt 
schnell und unkompliziert gemeldet werden, sei es ein Schlagloch 
in der Straße, eine defekte Straßenbeleuchtung oder Schäden auf 
Spielplätzen. 

Der Online-Schadensmelder ermöglicht es den Bürgerinnen und 
Bürgern, das Problem direkt über unsere Homepage zu melden 
und gegebenenfalls Fotos oder zusätzliche Informationen hoch-
zuladen. Diese Funktion erleichtert die Kommunikation mit den 
zuständigen Stellen der Gemeinde und trägt dazu bei, dass Schä-
den und Probleme schnell behoben werden können. Ebenfalls 
kann der Status der Meldung sowie eine kurze Rückmeldung der 
Gemeindeverwaltung eingesehen werden.
Wir bedanken für Ihre Unterstützung!

Pflichtumtausch von Papierführerscheinen 
der Jahrgänge 1965 bis 1970 
noch bis zum 19.01.2024

Alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine müssen 
in den nächsten Jahren in einen neuen EU-Karten Führerschein 
umgetauscht werden. Hierfür wurden gesetzlichen Umtauschfris-
ten eingeführt.

Bei einem Papierführerschein richtet sich die Umtauschfrist nach 
Ihrem Geburtsjahr! 

Geburtsjahr vor 1953  Umtausch bis zum 19.01.2033
Geburtsjahr 1965 - 1970 Umtausch noch bis zum 19.01.2024
Geburtsjahr 1971 oder später Umtausch bis zum 19.01.2025 

Bei einem EU-Kartenführerschein, der vor dem 19. Januar 2013 
ausgestellt wurde, richtet sich die Umtauschfrist nach dem Aus-
stellungsjahr des Führerscheins. 

Ausstellungsjahr 1999 - 2001 Umtausch bis zum 19.01.2026
Ausstellungsjahr 2002 - 2004 Umtausch bis zum 19.01.2027
Ausstellungsjahr 2005 - 2007 Umtausch bis zum 19.01.2028
Ausstellungsjahr 2008  Umtausch bis zum 19.01.2029
Ausstellungsjahr 2009  Umtausch bis zum 19.01.2030 
Ausstellungsjahr 2010  Umtausch bis zum 19.01.2031
Ausstellungsjahr 2011  Umtausch bis zum 19.01.2032
Ausstellungsjahr 2012 - 18.01.2013 Umtausch bis zum 19.01.2033

Die Fahrerlaubnisbe-
hörde rät den betrof-
fenen Führerschein-
inhabern, den Antrag 
bereits fünf Monate 
vor dem gesetzlichen 
Stichtag zu stellen. 
Der Umtausch eines 
alten Führerscheins 
erfolgt auf Antrag, das 
heißt, jeder einzelne 
muss selbst initiativ 
werden.
Eine schriftliche Aufforderung an die betroffenen Personen durch 
die Fahrerlaubnisbehörde gibt es nicht! Wer seinen alten Füh-
rerschein umtauschen möchte, erledigt dies im Rathaus seiner 
Wohnsitzgemeinde.
Benötigt werden dafür ein biometrisches Passbild und der aktuelle 
Führerschein sowie ein Ausweisdokument und das Bürgeramt 
stellt den entsprechenden Antrag aus (kostenpflichtig 5,10 Euro).
In diesem Zuge wird der alte Führerschein durch einen Stempel 
oder Aufkleber vor Ort nachträglich befristet und wieder ausge-
händigt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass für die Zeit bis 
zum Erhalt des neuen EU-Kartenführerscheins der Antragsteller 
weiterhin im Besitz eines Nachweises über die Fahrerlaubnis ist. 
Der bisherige Führerschein ist längstens bis zum Erhalt des neuen 
Kartenführerscheins gültig.
Die Antragsunterlagen werden von der jeweiligen Gemeinde-
verwaltung an die Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamtes zur 
Bearbeitung weitergeleitet. Der neue Führerschein wird dann 
nach Herstellung von der Bundesdruckerei Berlin direkt zugestellt. 
Wer dennoch weiter mit seinem alten Pkw- oder Motorrad-Füh-
rerschein fährt und die Frist für den Umtausch verstreichen lässt 
riskiert ein Verwarnungsgeld. 
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Der Förster informiert:  
Verkauf von Obststämmen

Auf unserer Gemarkung müssen immer mal wieder einzelne 
Obstbäume gefällt werden. Oft sind sie morsch oder zu dünn, 
sodass sie nur noch Brennholzwert haben. Manchmal sind aber 
auch wertvolle Stämme z. B. für die Möbelverwendung dabei; ein 
Zusammensägen der Stämme zu Brennholz wäre in diesem Falle 
einfach schade. Unser Förster Tobias Scholz (Sprechstunde don-
nerstags von 17 bis 18 Uhr im Rathaus Au am Rhein, Tel. 07245 
9285-18, E-Mail scholz@steinmauern.de) bietet Interessenten 
an, in Frage kommende Obstbäume zu begutachten und beim 
Verkauf behilflich zu sein. Ein gemeinsames Angebot der Stämme 
mit dem Holz aus dem Gemeindewald bietet verschiedene Vortei-
le. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Obstholz rechtzeitig 
beim Förster angemeldet wird. Das bedeutet, dass die Obststäm-
me bis zum 15.01.2024 aufbereitet an einem Lkw-befahrbaren 
Weg liegen müssen. Für später angemeldete Stämme bestehen 
erfahrungsgemäß schlechte bis gar keine Vermarktungsmög-
lichkeiten, da die Käufer in den seltensten Fällen wegen eines 
einzelnen Stammes anreisen. Ein für den Verkauf vorgesehener 
Stamm sollte bis zum ersten Ast/zur ersten Astwunde mindestens  
2,2 m lang sein, es sei denn, er ist besonders dick; dann können 
auch Minderlängen interessant sein. Also bei der Fällung bitte den 
Stamm so tief wie möglich absägen! Außerdem sollte der Stamm 
möglichst mindestens 2,5 m lang sein, damit er im Sägewerk gut 
in die Maschine eingespannt werden kann. Grundsätzlich sollte 
der Stamm in der Mitte mindestens 40 cm dick sein.

HILVER

Hilfevermittlung von Alltagsleistungen 
für unterstützungsbedürftige Menschen
Steinmauerner Bürger haben die Möglichkeit, Unterstützung 
im Alltag wie z. B. Fahrdienst, Hilfe bei der Gartenarbeit oder 
(gemeinsames) Einkaufen usw. anzufragen.

HILVER ermöglicht eine schnelle und unbürokratische Hilfe- 
Vermittlung zwischen ehrenamtlich engagierten Bürgern 
und unterstützungsbedürftigen Menschen.

Ihre Ansprechpersonen
Rathaus Steinmauern, 
Stefanie Köstel-Kohler, Tel.-Nr. 07222 9275-13 
oder direkt an 
Thomas Walter, Tel.-Nr. 07222 27575, 
thomas.walter@hilver.de

www.HILVER.de
Das vom RegioENERGIE Netzwerk initiierte und als Projekt 
der Kommunalen Pflegekonferenz Landkreis Rastatt weiter-
entwickelte Projekt „HILVER – die Hilfevermittlung“ ist für 
den „Publikumspreis für digitales Miteinander 2023“ in der 
Kategorie „Digitale Teilhabe“ nominiert.
Wir möchten Sie bitten bis Sonntag, 17. Dezember 2023, 
unter dem folgendem Link für HILVER abzustimmen: 
https://digitaltag.eu/bewerbung/publikumspreis/hilver- 
die-hilfevermittlung
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch  
vom Kreisverband Rastatt  
des Gemeindetages verabschiedet

Nach einer intensiven Sitzung des Kreisverbandes Rastatt des 
Gemeindetages, bei der auch Landrat Prof. Dr. Christian Dusch 
mit seinem Leitungsteam teilnahm, wurde der langjährige Ober-
bürgermeister aus Rastatt, Hans Jürgen Pütsch in den Ruhestand 
verabschiedet. Der Kreisverbandsvorsitzende Frank Kiefer wür-
digte dabei vor allem die Kollegialität, die Hans Jürgen Pütsch 
gelebt hat. Er hat es geschafft, dass der Austausch auch bei 
schwierigen Themen immer auf Augenhöhe stattfand. Der Ober-
bürgermeister brachte immer Verständnis für die unterschied-
lichen Ausgangslagen der kleinen Gemeinde im Landkreis auf 
und trug damit wesentlich zum hervorragenden Miteinander der 
Städte und Gemeinden bei. „Ich habe mich in diesem Gremium 
immer wohl gefühlt und den offenen kollegialen Austausch im 
geschützten Raum sehr geschätzt. Dieses Miteinander und diese 
besondere Gemeinschaft machen diesen Rastatter Kreisverband 
des Gemeindetages besonders“, so Hans Jürgen Pütsch bei seiner 
Abschiedsrede im Kreise seiner Kolleginnen und Kollegen.
(Quelle: Gemeinde Ötigheim)

DRK-Blutspendedienst - Blutspende 
zwischen den Jahren ist unverzichtbar

Der DRK-Blutspendedienst bittet alle, die trotz der andauern-
den Erkältungswelle fit und gesund sind, sich zwischen den 
Jahren einen Termin zur Blutspende zu reservieren. Blut spen-
den ist unverzichtbar und die einfachste Art Leben zu retten. 

Worauf warten? Jetzt liegend Leben retten! 
Jeder Typ ist gefragt!

Nächster Termin:
Donnerstag, 28.12.2023 
von 12:00 bis 17:00 Uhr 
Altrheinhalle, Riedstr. 26
76437 Rastatt/Plittersdorf

Jetzt Blutspendertermin online reservieren unter 
www.blutspende.de/termine.

Als Dankeschön für die gute Tat erhalten Blutspender*innen 
im Zeitraum vom 18.12.2023 bis 05.01.2024 eine exklusive 
Emaille-Tasse im DRK-Design.
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Aufgepasst: Wegfall des Kinderreisepasses 
zum 01.01.2024

Das Gesetz zur Modernisierung des Pass-, des Ausweis- und des 
ausländerrechtlichen Dokumentenwesens vom 8. Oktober 2023 
sieht vor, dass der Kinderreisepass zum 01.01.2024 wegfallen 
wird. Stattdessen sollen Eltern für ihre Kinder einen normalen 
elektronischen Reisepass beantragen, der sechs Jahre gültig ist 
und 37,50 Euro kostet (unter 24 Jahre). 
Der neue elektronische Reisepass kann bereits jetzt schon bean-
tragt werden und hat den Vorteil, dass bei Reisen ins Ausland keine 
Einschränkungen zu erwarten sind, wie sie der 12 Monate gültige 
Kinderreisepass je nach Transit- und Zielland mit sich bringt. 
Ebenso kann bereits jetzt schon ein elektronischer Personalaus-
weis mit einer Gültigkeit von sechs Jahren beantragt werden, der 
22,80 Euro kostet und innerhalb der EU gültig ist. 
Die alten Kinderreisepässe bleiben bis zu ihrem Fristablauf gültig. 
Bei weiteren Fragen zur Beantragung des Reisepasses oder des 
Personalausweises für Ihr Kind wenden Sie sich gerne an das Rat-
haus Steinmauern, info-büro.

Rückschnitte von Hecken,  
Bäumen und Sträuchern

Obstbäume, Sträucher, Ziergehölze, Hecken und dergleichen auf 
privaten Grundstücken, sollen in regelmäßigen Abständen zu-
rückgeschnitten werden. Dabei ist zu kontrollieren, dass die Äste 
von Bäumen und Sträuchern bzw. Hecken nicht in den öffent-
lichen Straßenraum hineinragen. Dies gilt auch bei Gehwegen. 
Nach § 28 Straßengesetz für Baden-Württemberg ist das Licht-
raumprofil für Gehwege, Radwege und Fahrbahnen von jeglicher 
Beeinträchtigung freizuhalten. Zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit der Verkehrsteilnehmer, ist eine ordnungsgemäße Pflege von 
Bäumen, Sträuchern und Hecken, die an den öffentlichen Stra-
ßenraum angrenzen, ganzjährig erforderlich. Zur Beseitigung von 
über das zulässige Maß hinausreichender Äste, Zweige, Hecken 
oder Sträucher, ist der Grundstückseigentümer in der Zeit vom 
1. Oktober 2023 bis 29. Februar 2024 verpflichtet. 
Die Grundstücksbesitzer und andere Nutzungsberechtigte wer-
den deshalb gebeten, ihre Bäume, Hecken und Sträucher entlang 
von Gehwegen und Straßen auf das zulässige Maß zurückzu-
schneiden. 

Bild-Quelle: https://www.konstanz.de/site/Konstanz/get/pa-
rams_E1489992195/242080/Lichtraumprofil.jpg

Folgende Lichträume müssen frei bleiben:
1. 4,50 m über der gesamten Fahrbahn, 4,00 m über die je 0,50 m 

breiten Geländestreifen, die an die beiderseitigen Ränder der 
Fahrbahn anschließen. 

2. 2,50 m über Fuß/Radwegen. 
3. An Straßenkreuzungen und Einmündungen sind die sogenannten 

Sichtdreiecke freizuhalten, damit der Kraftfahrzeugverkehr nicht 
behindert oder sogar gefährdet wird. Hecken, Büsche und Bäume 
sind daher so zurückzuschneiden (höchstens 0,80 m), dass die 
Sicht für die einfahrenden Kraftfahrer nicht behindert wird. 

4. Verkehrszeichen dürfen nicht verdeckt werden. Die Anpflan-
zungen sind so zurückzuschneiden, dass das Verkehrszeichen 
von den Verkehrsteilnehmern rechtzeitig wahrgenommen wer-
den kann.

Energietipp der Energieagentur 
Mittelbaden

Ein Fest fürs Klima: So wird Weihnachten klimafreundlich 
Tipp 1: Die Beleuchtung - so leuchtet es nachhaltig
Überall funkelt und glitzert es an Weihnachten an den Bäumen und 
in den Fenstern. Wenn Sie auf die Festlichkeit durch Beleuchtung 
nicht verzichten möchten, haben Sie eine ökologischere Alterna-
tive: Nutzen Sie LED-Leuchten und -Lichterketten. LED leuchtet 
sparsam und hat eine lange Lebenszeit. Mittlerweile ist LED-Licht 
auch nicht mehr ungemütlich weiß, sondern in verschiedensten 
Lichttönen erhältlich. Auch wenn Sie alte, noch funktionierende 
Lichterketten haben, sollten Sie auf LED umsteigen, denn hier ist 
eine Energieersparnis von bis zu 80 Prozent drin.
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Tipp 2: Lebkuchen und Plätzchen
Plätzchen backen gehört einfach zu Weihnachten dazu. Strom 
lässt sich hier ganz einfach sparen, indem Sie den Ofen auf Umluft 
einstellen. So lässt sich auf mehreren Ebenen gleichzeitig backen. 
Verzichten Sie auf das Vorheizen des Backofens, sparen Sie bis 
zu 20 Prozent Energie. Bei längerer Backzeit der weihnachtlichen 
Leckereien kann der Ofen zudem zehn Minuten früher ausge-
schaltet werden: Die Nachwärme reicht bis zum Ende der Backzeit 
aus, was zusätzlich Energie spart. 
Praktische Tipps zur Senkung des eigenen Energieverbrauchs 
bietet die Energieagentur Mittelbaden telefonisch unter 07222 
1590821 an. Das Energieberatungs-Telefon ist dienstags von 
10:00 bis 12:00 Uhr und donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr 
zu erreichen.
Weiterhin bietet die Energieagentur Mittelbaden in Kooperation 
mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kostenlose te-
lefonische individuelle Energieberatung an. 

Die nächsten freien Termine sind
19.12. Sinzheim 14:00 - 17:45 Uhr
20.12. Bühl 14:00 - 17:45 Uhr
10.01. Gaggenau 14:00 - 17:45 Uhr
11.01. Baden-Baden 13:00 - 16:45 Uhr
17.01. Bühl 14:00 - 17:45 Uhr
Anmeldungen per Telefon unter 07222 159080 oder per E-Mail 
unter kontakt@energieagentur-mittelbaden.de.
Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Energieagentur 
Mittelbaden gGmbH, Ihrem Ansprechpartner für Klimaschutz und 
Energieeffizienz, unter www.energieagentur-mittelbaden.de. 
 

Bekanntmachung der Tierseuchen-
kasse (TSK) Baden-Württemberg

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 
2024 ist der 01.01.2024.
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2023 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2024 keinen Meldebogen erhalten ha-
ben, rufen Sie die Tierseuchenkasse bitte an. Ihre Pflicht zur Mel-
dung begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des 
Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaf-
ten) sind zum 1. Februar 2024 meldepflichtig. Die uns bekannten 
Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaf-
ten erhalten Mitte Januar 2024 einen Meldebogen.

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:  
Pferde 
Schweine
Schafe
Hühner
Truthühner/Puten 

Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über einen 
Landesverband gemeldet)

Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und 
Wasserbüffel. Die Daten werden aus der HIT-Datenbank (Her-
kunfts- und Informationssystem für Tiere) herangezogen.

Nicht meldepflichtig sind u. a.: Gefangengehaltene Wildtiere  
(z. B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse und Enten.
Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten werden 
und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s. o.) vorhanden 
sind, entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner 
und/oder Truthühner.
Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen - für die Mel-
dung ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je 
Standort zu melden.
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss 
die Tierhaltung beim zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von der 
Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2024 an 

HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stichtags-
meldung an HIT zu übernehmen. Nähere Informationen finden 
Sie auch auf dem Informationsblatt als Anlage zum Meldebogen 
und auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de.
Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie zu 
Leistungen der Tierseuchenkasse BW sowie über die einzelnen 
Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.tsk-bw.de.
Telefon 0711 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; 
Internet: www.tsk-bw.de

Wer war Heinz Bischof?

Er war einer der profiliertesten Heimatschriftsteller Badens. Vor 
allem als Chronist des Heimatbuches Steinmauern von 1982 
sowie der Heimatbücher Elchesheim-Illingen, Au am Rhein und 
Niederbühl/Förch war er in der Region vielen bekannt. Mit sei-
nen heimatkundlichen Studien hatte er sich in der Region einen 
Namen gemacht. Heinz Bischof war von 1952 bis 1953 Lehrer 
an der Schule in Steinmauern und hielt sich auch später über die 
Zeitung und einige persönliche Kontakte über Steinmauern auf 
dem Laufenden.
In diesem Jahr wäre Heinz Bischof 100 Jahre alt geworden.

Die Kassenärztliche Vereinigung  
Baden-Württemberg (KVBW) informiert

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) 
muss vorübergehend die Öffnungszeiten der allgemeinen Not-
fallpraxen in Baden-Württemberg einschränken. Hintergrund 
ist ein Urteil des Bundessozialgerichtes (BSG), das weitreichen-
de Konsequenzen für den ärztlichen Bereitschaftsdienst hat 
und daher Anpassungen an der Struktur erforderlich macht. 

Diese Änderung gilt seit 25.10.2023 und vorerst bis auf 
Weiteres.
„Wir bitten Sie die aktuellen Öffnungszeiten Ihrer Notfallpraxis 
auf Ihrer Homepage unter nachfolgendem Link https:// 
www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis- 
finden einzusehen.“
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungszeiten 
ohne vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis kommen. Für 
nicht gehfähige Patienten kann in dringenden Fällen und ei-
ner erforderlichen Akutbehandlung ein Hausbesuch über die 
116117 angefragt werden. Bei medizinischen Notfällen, insbe-
sondere bei Verdacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss 
sofort der Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden.

Sudoku  
für Kinder
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  Notdienste

Ärzte
Allgemeinmediziner Dr. Werner Rudlof
Plittersdorfer Str. 2 a  07222 2 96 66
Zahnarzt Harald Leberl
Plittersdorfer Str. 2 a  07222 1 73 70

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der ärztliche Bereitschaftsdienst steht Ihnen an den Wo-
chenenden und Feiertagen und außerhalb der Sprech- 
stundenzeiten zur Verfügung: 
Rettungsdienst:   112
Allgemeiner Notfalldienst:  116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117
Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117
HNO-ärztlicher Notfalldienst:  116 117
docdirekt:    116 117 
(Die sichere Online-Sprechstunde für alle gesetzlich 
Versicherten) 
Notfallpraxis (Kinder)
Klinikum Mittelbaden Baden-Baden, 
Balger Str. 50, 76532 Baden-Baden
Montag - Donnerstag 19:00 - 22:00 Uhr
Freitag, 18:00 - 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 8:00 - 22:00 Uhr
Notfallpraxis (Erwachsene) 
Klinikum Mittelbaden Rastatt, Engelstr. 39, 76437 Rastatt 
Samstag, Sonntag, Feiertag, 10:00 - 20:00 Uhr
Klinikum Mittelbaden Baden-Baden,  
Balger Str. 50, 76532 Baden-Baden 
Samstag, Sonntag, Feiertag, 10:00 - 18:00 Uhr

Aktuelle Informationen zu Notfallpraxen können Sie auf  
folgender Homepage einsehen: 
https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis- 
finden 

Zahnärztlicher Notfalldienst/
Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg: 
www.kzvbw.de
Einheitliche Notfalldienstnummer für Baden-Württemberg: 
0761 120 120 00
Unter der o. a. Telefonnummer erhalten Patient*innen die 
Information, welche Zahnarztpraxen in ihrer unmittelbaren 
Umgebung zum Zeitpunkt ihre Anrufes Notdienst haben. 
Weiterhin steht die Notfalldienstsuche auf der Webseite  
www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst zur Verfügung.
Für die Notfallversorgung nach Unfällen sind wie bisher die 
Zahnkliniken in Baden-Württemberg sowie weitere Kliniken 
mit entsprechenden Fachabteilungen Anlaufstelle.

Apotheken-Notdienst

Der Notdienst der Apotheken wurde geschaffen, damit je-
derzeit für dringende Fälle Arzneihilfe zur Verfügung steht. 
Bitte machen Sie deshalb nur in wirklichen Notfällen davon 
Gebrauch. Der Not- und Sonntagsdienst am Wochenende  
geht von 08:30 bis 08:30 Uhr am folgenden Morgen.  
Bitte beachten Sie, dass sich die Apotheken auch kurzfristig 
ändern können.

16.12. Neue Apotheke, Rastatt-Otters., Rutenstr. 8, 
 Tel. 07222 2 69 36

17.12. Neue Apotheke Mitte, Iffezheim, Mittelweg 5, 
 Tel. 07229 24 40 
17.12. Olympia-Apotheke, Durmersheim, Raiffeisenplatz 4B, 
 Tel. 07245 9 24 80

   Alle Angaben ohne Gewähr!

Die Notdienst-Apotheken während der Woche können im 
Apotheken-Notdienstkalender nachgelesen werden, der 
kostenlos bei jeder Apotheke erhältlich ist.

  Abfallentsorgung

Wann werden welche Abfallbehälter geleert, 
wo können Problemstoffe abgegeben werden?
Kostenlos, präzise und schnell liefert die Awb-App, 
www.awb-landkreis-rastatt.de, die Antworten.
AWB Rastatt App für iOS (Apple)
AWB Rastatt App für Android (Google Play)
AWB Rastatt App für Windows (Windows Store) 

So geht‘s: App laden, installieren und starten,  
Stadt/Gemeinde und Straße auswählen,  
Erinnerungsfilter einstellen.
Fertig! 

Müllabfuhr
Gelbe Tonne  Donnerstag, 21.12.2023
Graue Tonne  Freitag, 22.12.2023 
Altglas Donnerstag, 28.12.2023
Braune Tonne Freitag, 29.12.2023
Grüne Tonne Samstag, 30.12.2023

Öffnungszeiten des Reisigsammelplatzes in Steinmauern - 
Montag bis Freitag 8:00 - 18:00 Uhr
Samstag 8:00 - 16:00 Uhr
Anlieferung nur für Bürger aus Steinmauern.

Reisigplatz (am Klärwerk Rastatt)
Annahmezeiten
ganzjährig: jeden Samstag  9:00 - 14:00 Uhr
Von November bis Februar von März bis Oktober
Mittwoch, 13:00 - 16:00 Uhr Mittwoch, 14:00 - 17:00 Uhr

Abfallentsorgungsanlagen

BWG Baustoff- Wiederaufbereitungs GmbH & Co.KG 
in Rastatt 
Kehler Str. 48b, 76437 Rastatt, bei Rückfragen bitte: 
Tel. 07222 3 36 41 oder 07221 3 73 23-0 anrufen

Annahmezeiten der Bodenaushub- und Bauschuttdeponie
März - Oktober (Sommer) November - Februar (Winter)
Mo. – Do. 7:00 – 16:30 Uhr 7:15 – 16:15 Uhr
Fr. 7:00 – 15:15 Uhr 7:15 – 14:30 Uhr
Sa. 8:00 – 12:00 Uhr 9:00 – 12:00 Uhr

Sperrmüllentsorgung
telefonische Anmeldung unter 07222 381-5511 oder 
online unter www.awb-landkreis-rastatt.de

Elektroschrott - Technische Betriebe
Standort: Rastatt, Oberwaldstraße 40
Öffnungszeiten: Samstag von 9:00 - 14:00 Uhr
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  Soziales

Seniorentagesstätte Haus Sonnenschein 
Elchesheimer Straße 1, kontakt@sonnenschein-tagesstaette.de,  
07222 40 14 22, www.sonnenschein-tagesstaette.de
Hospizdienst Rastatt
Carl-Friedrich-Straße 10, 07222 7 75 40w
Mo., Mi., Do., 9:00 - 17:00 Uhr, Di., 9:00 - 19:30 Uhr,
Fr., 9:00 - 13:00 Uhr sowie Telefondienst am Wochenende
Arbeitskreis Leben Karlsruhe e. V. (AKL)
Hilfe in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr
0721 81 14 24
Psychologische Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche, Fachdienst Frühe Hilfen
Online-Beratung: www.landkreis-rastatt.de,
07222 3 81 22 58
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e. V.
info@bsvsb.org, www.bsvsb.org, 0761 3 61 22
IBB - Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle
für psychisch erkrankte Menschen und Angehörige
fragen@ibb-bad-ra.de, 07221 9 69 95 55
Lebenshilfe - Kreisvereinigung Rastatt/Murgtal
info@lebenshilfe-rastatt-murgtal.de,
07225 68 08-541

  Notfall- und Stördienstnummern

DRK – Rettungsdienst 112
Bereitschaftsdienst Krankentransport  19 222
Taxi-Krankenfahrten Bitterwolf  07245 26 53
Feuerwehrnotruf/Ölalarm   112
Freiwillige Feuerwehr Steinmauern 
Gerätehaus  6 90 70
Polizeinotruf  110
Polizeidirektion Rastatt   07222 761-0
Polizeiposten Bietigheim  07245 91271-0
Bezirksschornsteinfegermeister Staretscheck  07245 91 39 66

Netze BW GmbH
Störungsstelle Strom  0800 3 62 94 77
Störungsstelle Wasser  0711 2 89 64 60 09

Erdgas Südwest GmbH
Standort Ettlingen Erdgas    07243 21 61 00
Störungsstelle Erdgas  0180 2 05 62 29

EnBW Regionalzentrum Nordbaden 
Zentrale in Ettlingen    07243 180-0
(Die Störungsmeldestellen sind rund um die Uhr besetzt.)
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Herzlichen Glückwunsch 

Wir gratulieren

am 14.12.2023 zum 70. Geburtstag
Frau Gerda Stahlberger, Alemannenweg 2

am 15.12.2023 zum 80. Geburtstag
Frau Gerda Lindenau, Lindenstr. 26 A

am 17.12.2023 zum 94. Geburtstag 
Frau Elise Kühn, Rheinstr. 59 

am 18.12.2023 zum 75. Geburtstag
Frau Iraida Springer, Schilfweg 1 A

und übermitteln die besten Glück- und Segenswünsche.

  
Fundsache

Gefunden wurde: 

- ein Geldbetrag auf dem Adventsmarkt

Wichtige Info:  
Schmückende Bilder
Bitte beachten Sie, dass – wie in den vergangenen 
Jahren auch – gestaltete Texte/Plakate Anzeigencha-
rakter haben und nicht kostenfrei im redaktionellen 
Teil veröffentlicht werden dürfen. 

Dazu zählen auch dekorative, schmückende Bilder 
und Cliparts etc.

Es wäre unfair gegenüber unseren Anzeigenkunden, 
die für Anzeigen dieser Art regulär bezahlen müssen. 

Selbstverständlich können Sie Ihr Plakat gerne im  
Anzeigenteil veröffentlichen. Als Verein erhalten Sie 
einen Vereinsrabatt auf den Anzeigenpreis. 

Die ausführlichen Regelungen können Sie auch 
online nachlesen: 
https://www.duerrschnabel.com/web/regelungen.html 

Das Team von DÜRRSCHNABEL Druck & Medien 
bedankt sich herzlich für Ihre Kooperation. 

Besuchen Sie uns auch online: 
www.steinmauern.de
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Öffentliche Bekanntmachung  
der Verwaltungsgebührensatzung  
der Verwaltungsgemeinschaft Rastatt

Satzung
 der Verwaltungsgemeinschaft Rastatt zur Änderung der

 Satzung
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Wahr-

nehmung von Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde und im 
Bereich des Gewerbe- und Gaststättenrechts für die Aufgaben 

aufgrund der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde für 
die Mitgliedsgemeinden Rastatt, Iffezheim, Ötigheim und 

Steinmauern (außer Muggensturm)
 (Verwaltungsgebührensatzung  

der Verwaltungsgemeinschaft Rastatt)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg, der §§ 2 und 11 des Kommunalabgabengesetzes für Ba-
den-Württemberg und des § 4 Abs. 3 des Landesgebührengesetzes, 
der §§ 59 bis 61 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
i.V.m. den §§ 5 Abs. 2 bis 4, 12 Abs. 1, 13 Abs. 1 und 26 des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit (GKZ), sowie der öffentlich-recht-
lichen Vereinbarung über die Erfüllung der Aufgaben eines Gemein-
deverwaltungsverbandes (vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft) 
zwischen der Stadt Rastatt und den Gemeinden Iffezheim, Ötigheim, 
Steinmauern und Muggensturm jeweils in der geltenden Fassung hat 
der Gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Rastatt, Iffezheim, Ötigheim, Steinmauern und Muggensturm 
in der Sitzung am 15.11.2023 folgende Satzung beschlossen:

 § 1

Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Verwaltungs-
gemeinschaft Rastatt

Die Satzung der Verwaltungsgemeinschaft Rastatt über die 
Erhebung von Verwaltungsgebühren vom 21.07.2021 wird wie 
folgt geändert:
Anlage 2 zu § 2 Abs. 1 der Verwaltungsgebührensatzung der 
Verwaltungsgemeinschaft Rastatt in der Fassung der Satzung 
der Stadt Rastatt zur Änderung der Verwaltungsgebührensat-
zung der Verwaltungsgemeinschaft Rastatt vom 21.07.2021.

1.  Nach Ziffer „1.2. Kundenbereich Baurecht“ und vor Ziffer „1.2.1 
Bauvoranfrage“ auf Seite 2 der Anlage 2 zur Verwaltungs- 

gebührensatzung der Verwaltungsgemeinschaft Rastatt vom 
21.07.2021 wird eine gesonderte Zeile mit folgendem Text 
eingefügt:

„Allgemeines:
Soweit die Baugebühren nach den Baukosten berechnet werden, ist 
von den Kosten nach der jeweils gültigen DIN 276 auszugehen, die 
am Ort der Bauausführung im Zeitpunkt der Erteilung der Genehmi-
gung zur Erstellung des Vorhabens erforderlich sind, einschließlich 
des Wertes etwaiger Eigenleistungen (Material- und Arbeitsleis-
tungen). Die Baukosten sind auf 1.000,- EUR aufzurunden. Zu den 
Baukosten gehört die auf diese Kosten entfallende Umsatzsteuer.“

2.  Änderung der Gebühr bei Ziffer 1.2.10 „Denkmalschutzrechtliche 
Genehmigung bei verfahrensfreien Verfahren“ = Gebührenfrei. 

3.  Unter Ziffer 1.2.18 wird ein weiterer Gebührentatbestand eingefügt: 
  „Nachträgliche Genehmigung von Schwarzbauten“. 
 Gebühr = bis zum dreifachen der Baugenehmigungsgebühr.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Rastatt, 15.11.2023  Der Bürgermeister
 Raphael Knoth

Hinweis:

Die bundes- und landesrechtlichen Verfahrensvorschriften wurden 
beachtet. Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) 
in der jeweils neuesten Fassung oder aufgrund der GemO erlasse-
ner Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Stadt Rastatt geltend gemacht wor-
den ist. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.

Stand: 15.11.2023 (in Kraft ab 01.01.2024) 

Anlage 2 zu § 2 Abs. 1 der Verwaltungsgebührensatzung der 
Verwaltungsgemeinschaft Rastatt in der Fassung der Satzung der 
Stadt Rastatt zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der 
Verwaltungsgemeinschaft Rastatt vom 15.11.2023

Gebührenverzeichnis für öffentliche Leistungen der Verwaltungs-
gemeinschaft Rastatt als untere Baurechtsbehörde oder im 
Bereich Gaststätten- und Gewerberecht aufgrund der Zustän-
digkeit als untere Baurechtsbehörde

- Spezielle (kundenbereichsbezogene) Gebührentatbestände -.

Lfd. Nr. Ö f f e n t l i c h e L e i s t u n g
(nach Kundenbereichen)

G e b ü h r

1 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1.1 Kundenbereich  
Ordnungsangelegenheiten 

1.1.1 Gaststättenwesen

1.1.1.1 Gaststättenerlaubnis

1.1.1.1. 
1

Vorläufige, persönliche Gaststättenerlaubnis für 3 Monate 204,00 € - 1.632,00 €

1.1.1.1. 
2

Monatliche Verlängerung der vorläufigen Gaststättenerlaubnis 68,00 €

1.1.1.1. 
3

Persönliche Gaststättenerlaubnis ohne vorherige vorläufige Gaststättenerlaubnis 204,00 € - 1.632,00 €

1.1.1.1. 
4

Persönliche Gaststättenerlaubnis mit vorheriger vorläufiger Gaststättenerlaubnis 136,00 €

13



14 Nr. 50/2023Mitteilungsblatt der Gemeinde Steinmauern

1.1.1.1. 
5

Persönliche Ausschankerlaubnis für Außenbewirtung 136,00 €

1.1.1.1. 
6

Änderung der Betriebsart 136,00 €

1.1.1.1. 
7

Räumliche Erweiterung der Gaststätte 68,00 €

1.1.1.1. 
8

Geschäftsführerwechsel (pro Person) 68,00 €

1.1.1.1. 
9

Widerruf / Ablehnung einer persönlichen Gaststättenerlaubnis 204,00 €

1.1.1.2 Stellvertretungserlaubnis 136,00 €

1.1.1.3 Erteilung von Gestattungen für mehr als 4 Tage 28,00 € - 159,00 €

1.1.2 Gewerbeangelegenheiten

1.1.2.1 Spielhallenerlaubnis 1.000,00 € Grundgebühr  
zzgl. 500,00 € je Geldspielgerät

1.1.2.2 Festsetzung von Spezialmärkten, Messen und Ausstellungen 100,00 € Grundgebühr 
zzgl. 1,00 € pro Aussteller 

1.2 Kundenbereich Baurecht

Allgemeines:
Soweit die Baugebühren nach den Baukosten berechnet werden, ist von den Kosten 
nach der jeweils gültigen DIN 276 auszugehen, die am Ort der Bauausführung im Zeit-
punkt der Erteilung der Genehmigung zur Erstellung des Vorhabens erforderlich sind, 
einschließlich des Wertes etwaiger Eigenleistungen (Material- und Arbeitsleistungen). 
Die Baukosten sind auf 1.000,- € aufzurunden. Zu den Baukosten gehört die auf diese 
Kosten entfallende Umsatzsteuer.

1.2.1 Bauvoranfrage 50,00 € je Einzelfrage nach 
den gesetzlichen Definitionen 
der Bauvoranfrage; mindestens 
200,00 €

1.2.2 Baugenehmigung 9,5 v.T. der Baukosten; mindes-
tens 200,00 €; wenn keine Kos-
ten zugrunde gelegt werden 
können: 200,00 € - 1.879,00 €

1.2.3 Baugenehmigung - Vereinfachtes Verfahren 6 v.T. der Baukosten; mindes-
tens 200,00 €; wenn keine 
Kosten zugrunde gelegt werden 
können: 200,00€ - 649,00 €

1.2.4 Baugenehmigung - Werbeanlagen 20,00 € je angefangenem m2; 
mindestens 182,00 €, höchs-
tens 1.000,00

1.2.5 Kenntnisgabeverfahren 157,00 €

1.2.6 Abgeschlossenheitsbescheinigung 170,00 € bis 3 Wohneinheiten; 
jede weitere 50,00 €

1.2.7 Baukontrolle, Abnahme 1 v.T. der Baukosten mindes-
tens 200,00 €

1.2.8 Abnahme fliegender Bauten 60,00 € - 90,00 € 

1.2.9 Brandverhütungsschau und Nachschau Gebühr nach tatsächlicher Bear-
beitungszeit je MitarbeiterIn nach 
folgenden Gebührensätzen:

Für MitarbeiterIn 
in Laufbahnstufe 

- mittlerer Dienst: 28,00 € je 
angefangene Halbestunde,

- gehobener Dienst: 34,00 € je 
angefangene Halbestunde 

zzgl. Auslagen gemäß § 14 (2) 
LGebG
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1.2.10 Denkmalschutzrechtliche Genehmigung bei verfahrensfreien Verfahren gebührenfrei

1.2.11 Denkmalschutzrechtliche Steuerbescheinigungen Gebühr nach Baukosten und sonstigen 
anrechenbaren Aufwendungen nach dem Einkommenssteuergesetz gemäß folgender 
Staffelung:

1.2.11.1 bis 5.000,00 € 77,00 €

1.2.11.2 über 5.000,00 € bis 50.000,00 € 100,00 €

1.2.11.3 über 50.000,00 € bis 100.000,00 € 150,00 €

1.2.11.4 über 100.000,00 € bis 500.000,00 € 400,00 €

1.2.11.5 über 500.000,00 € bis 1.000.000,00 € 600,00 €

1.2.11.6 über 1.000.000,00 € 600,00 €  
zzgl. 500,00 € für jede weite-
re angefangene Million über 
1.000.000,00 €

1.2.12 Verlängerung Baugenehmigung oder Bauvorbescheid 1/4 der ursprünglichen Be-
scheidgebühr für Baugeneh-
migung oder Bauvorbescheid; 
mind. 181,00 €

1.2.13 Ordnungsbehördliche Bescheide 247,00 €

1.2.14 Befreiungen nach § 31 Baugesetzbuch 124,00 € - 10.000,00 €, je 
nach wirtschaftlichem Vorteil

1.2.15 Rücknahme eines Antrages 1/4 der Genehmigungsgebühr; 
mindestens 97,00 €

1.2.16 Zurückweisung eines Antrages 1/4 bis 3/4 der Genehmi-
gungsgebühr nach Aufwand; 
mindestens 184,00 €

1.2.17 Ablehnung eines Antrags 1/4 der Genehmigungsgebühr; 
mindestens 97,00 €

1.2.18 Nachträgliche Genehmigung von „Schwarzbauten“ bis zum dreifachen der Bauge-
nehmigungsgebühr

Die Untere Naturschutzbehörde informiert 
über den nordamerikanischen Ochsenfrosch

Merkblatt
Der nordamerikanische Ochsenfrosch (Lithobates catesbeianus) 
ist eine nicht heimische Amphibienart (Neozoen), die sich durch 
die menschliche Einflussnahme in Baden-Württemberg verbreitet 
hat. Erste Nachweise der invasiven Amphibienart gibt es nun auch 
im Landkreis Rastatt, wo sie in einem Gartenteich entdeckt wurde.

Herkunftsgebiet & Einführung 
Ursprünglich ist der nordamerikanischen Ochsenfrosch im öst-
lichen Nordamerika verbreitet. Eine Verbreitung in Deutschland 
fand durch Tierzucht und den Tierhandel statt. Wegen seiner 
großen Hinterbeine wurde der Ochsenfrosch häufig als Delikatesse 
eingeführt. Einige Tiere wurden ausgesetzt oder sind ins Freiland 
entkommen. Gelangen die Tiere in die freie Wildbahn, pflanzen sie 
sich über mehrere Jahre fort und etablieren sich in einem Gebiet.

Merkmale & Aussehen Erwachsene Tiere erreichen eine Kör-
perlänge von bis zu 20 cm. Damit ist der nordamerikanische 
Ochsenfrosch eine der größten Amphibien-Arten weltweit. Die 
Kaulquappen können bis zu 15 cm lang werden. Ein besonderes 
Erkennungsmerkmal des Ochsenfroschs ist das sehr große Trom-
melfell. Dieses kann bei den Männchen eine Größe des doppelten 
Augendurchmessers erreichen. Die Körperoberseite des Ochsen-
frosches ist olivgrün bis braun gefärbt und durch kleine Warzen 
gekennzeichnet. Der Kopf ist hell-grün. Die Kehle ist gelblich, 
orange bis cremefarben. Die Körperunterseite ist schmutzig weiß 
mit unregelmäßigen dunklen Flecken. Ochsenfrösche sind auch 
anhand ihres Rufes deutlich erkennbar. Der Ruf der Männchen 
zeichnet sich durch ein tiefes Grunzen („Jug O‘ Rum“) aus und 
erinnert an Ochsengebrüll.

Große Kaulquappen sind nicht zwangsläufig ein Indiz für den 
Ochsenfrosch. Die heimische Knoblauchkröte bringt ebenfalls 
sehr große Larven hervor. Der heimische Grasfrosch unterschei-
det sich von dem nicht heimischen Ochsenfrosch durch ein klei-
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neres Trommelfell. Erwachsene Ochsenfrösche können von den 
heimischen Wasserfröschen anhand der fehlenden Rückenlinie 
unterschieden werden.

Lebensraum & Fortpflanzung 
Ochsenfrösche leben in vegetationsreichen, nicht zu tiefen Still- 
und kleineren Fließgewässern mit hoher Sonneneinstrahlung wie 
offenen Teichen, Seen und Altarmen. Zur Fortpflanzung können 
die Weibchen Laichballen mit bis zu 25.000 Eiern ablegen, die als 
Klumpen an der Wasseroberfläche in Ufernähe schwimmen.

Amerikanischer Ochsenfrosch mit großem Trommelfell

Wasserfrosch mit charakteristischer Rückenlinie. Sie fehlt beim 
nordamerikanischen Ochsenfrosch.

Nachteilige Auswirkungen auf Ökosysteme 
Nach der Metamorphose sind Ochsenfrösche deutlich größer als 
einheimische Amphibien-Arten und fressen alle Wirbeltiere über 
Fische bis hin zu Reptilien und Vögeln, einschließlich Kaulquappen 
und Jungtiere ihrer eigenen und der heimischen Amphibien-Ar-
ten. Ochsenfrösche konkurrieren mit den heimischen Amphibien 
um Nahrung und Lebensraum. Aufgrund ihrer Größe und ge-
fräßigen Art verdrängen sie dabei die einheimischen Amphibien. 
Zudem tragen sie zur Ausbreitung von Krankheitserregern wie 
dem Chytridenpilz Batrachochytrium dendrobatidis bei, der für 
heimische Amphibien tödlich sein kann.
Aufgrund der hohen Fortpflanzungsrate und den negativen Aus-
wirkungen auf die heimischen Amphibien wird der Ochsenfrosch 
zu den 100 gefährlichsten Neobiota gezählt (vgl. Invasive gebiets-
fremde Art der Unionsliste der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014).

Maßnahmen
Um eine rapide und flächenhafte Verbreitung des Ochsenfrosches 
in der Oberrheinebene zu verhindern, müssen Maßnahmen zur 
Eindämmung und zur Populationskontrolle ergriffen werden:
- Setzen Sie keine Tiere in die freie Landschaft oder Ihren Garten-

teich um.
- Sollten Sie Frösche mit den zuvor genannten Merkmalen eines 

Ochsenfrosches oder ungewöhnlich große Kaulquappen auffin-
den, setzen Sie sich unverzüglich mit der Naturschutzbehörde des 
Landkreises Rastatt in Kontakt. Um sicher nachzuweisen, dass es 
sich um einen Ochsenfrosch handelt und um schneller geeignete 
Maßnahmen ergreifen zu können, über-senden Sie mit der Kon-
taktaufnahme ein Foto des Frosches bzw. der Kaulquappen.

Bei Rückfragen oder Funden steht Ihnen die Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Rastatt gerne unter der Rufnummer  
Tel. 07222/381-5052 oder per E-1Mail an 
naturschutz@landkreis-rastatt.de zur Verfügung. 
Für persönliche Vorsprachen vereinbaren Sie bitte vorab einen 
Termin. Zuständig für invasive Arten ist die Höhere Naturschutz-
behörde beim Regierungspräsidium Karls-ruhe. Alle Meldungen 
über nordamerikanische Ochsenfrösche werden daher, wenn sie 
bei der Unteren Naturschutzbehörde eingehen, an das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe weitergegeben.

Fortbildung „Sachkunde im Pflanzenschutz 
für den Obstbau“ am 20. Dezember

Das Landwirtschaftsamt beim Landratsamt Rastatt bietet am 
Mittwoch, 20. Dezember, um 18:30 Uhr im Kreistagssaal des 
Landratsamts eine Fortbildung zur Sachkunde im Pflanzenschutz 
für den Obstbau an. Gerhard Steinecke referiert über aktuelle 
Pflanzenschutzthemen im Obstbau. Stefan Doll vom Landwirt-
schaftsamt Rastatt informiert über rechtliche Bestimmungen im 
Pflanzenschutz.
Sachkundige Personen, die Pflanzenschutzmittel anwenden, sind 
nach dem neuen Pflanzenschutzgesetz verpflichtet, jeweils im 
dreijährigen Rhythmus, anerkannte Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen wahrzunehmen. Die Teilnehmer der Fortbildung 
erhalten eine Bescheinigung über die zweistündige Fortbildung 
und kommen damit ihrer Fortbildungspflicht nach.
Anmeldung über den Veranstaltungskalender unter 
https://rastatt.landwirtschaft-bw.de.

Flößerkindergarten Steinmauern

Der Nikolaus war da... oder doch die Nikoläuse?
Am Nikolaustag fanden gleich zwei Nikoläuse den Weg in den 
Flößerkindergarten. 
Mit erwartungsvollen und leuchtenden Kinderaugen wurden sie 
von den Kindern mit dem Lied: „ Sei gegrüßt lieber Nikolaus, 
wieder gehst du von Haus zu Haus...“ begrüßt. Erstaunt hörten 
die Kinder was der Nikolaus aus seinem goldenen Buch vorlas - 
was der alles wusste?!
Nachdem die Kinder Gedichte und Lieder vorgetragen hatten, 
verteilte der Nikolaus seine mitgebrachten Gaben. Er hatte wirk-
lich an jedes Kind gedacht!
Ein spannender, aufregender Vormittag ging zu Ende und die 
Kinder waren sich sicher: „ Nikolaus ist ein guter Mann, dem man 
nicht genug danken kann.“ 
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Ein herzliches Dankeschön an Herr Traugott Bruskowski, der in der 
Krippe und Herrn Simon Geiges, im Kindergarten die Kinder be-
suchte und begeisterte. Herzlich bedanken wir uns auch bei Herrn 
Hartmuth Jung für die gespendeten Nüsse der Nikolaussäckchen. 

Weihnachten ist nicht mehr fern!
Das merkte man spätestens letzten Freitag als unsere Maxikinder 
vor großem Publikum ihr Bestes gaben.
„Weihnachten ist Party für Jesus!“ 
Mit schwungvollen Weihnachtsmännern, leuchtenden Sternen-
kindern, dem Weihnachtsstern, einer mutigen Solistin, einem 
souveränen Weihnachtsmann, einer Geschenkeverkäuferin und 
Kindern mit Sprechrollen gelang es das Publikum zu begeistern 
und durch ihre Darbietungen den Sinn des Weihnachtsfestes zu 
verdeutlichen. Bei Kaffee und Kuchen, Wienerle, Brezeln und 
Kinderpunsch sowie einem kleinen Adventsbasar fand der Nach-
mittag einen gemütlichen Ausklang.
Ein herzliches Dankeschön an den Elternbeirat, der für das leibli-
che Wohl gesorgt hat und den Adventsbasar organisiert hat. Auch 
dem Team des Flößerkindergartens gebührt ein großer Dank - alle 
haben zusammen geholfen, dass das Fest ein voller Erfolg wurde. 

Auch Bert Mumper wollen wir danke sagen - er sorgte für den 
richtigen Klang und unterstütze uns mit der Technik. 

Danke an alle Eltern, die zum Gelingen des Festes auf irgendeine 
Art und Weise beigetragen haben.

Karl-Julius-Späth-Schule

Unvergessliche Hörnacht der Klassen 3a und 3b
Am 24. November und 1. Dezember war es für die Klassen 3a 
und 3b endlich so weit - die langersehnte Hörnacht stand bevor. 
Die Schülerinnen und Schüler versammelten sich, um gemeinsam 
eine besondere Nacht zu verbringen.
Die Klassenräume waren in gemütliche Höhlen verwandelt wor-
den, wo die Kinder es sich bequem machten. Kuscheltiere in jeder 
Größe waren dabei die perfekten Begleiter für diese abenteuerli-
che Nacht und sorgten für zusätzlichen Komfort.

Die Atmosphäre war von Aufregung und Spannung erfüllt, als 
das Hörspiel begann. Die Vorstellungskraft der Schüler wurde 
angeregt und ihre Gesichter strahlten vor Begeisterung. Das 
Highlight der Nacht war zweifellos die Nachtwanderung mit einer 
spannenden Schatzsuche.

 

Selbstverständlich durfte in dieser Nacht auch das leibliche Wohl 
nicht zu kurz kommen. Die Kinder wurden mit köstlicher Pizza 
versorgt, die ihre Energiereserven wieder auffüllte und für gute 
Laune sorgte.
Die Hörnacht der Klassen 3a und 3b war ein voller Erfolg. Alle 
Beteiligten hatten sichtlich Spaß und genossen die Gemeinschaft 
sowie die einzigartige Atmosphäre. Es war eine Nacht, die noch 
lange in Erinnerung bleiben wird.
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Realschule Durmersheim

Adventskonzert der Realschule Durmersheim am Sonntag in der 
Pfarrkirche St. Dionysius
Am kommenden Sonntag 
ist es wieder soweit. Die Re-
alschule Durmersheim lädt 
zu einem stimmungsvollen 
Weihnachtsabend ein, bei 
dem unsere Schülerinnen 
und Schüler allerhand mu-
sikalische und besinnliche 
Programmpunkte auf die 
Bühne zaubern werden.Im 
Anschluss erwartet Sie vor 
der Kirche unser Förderver-
ein mit einem Stand voller 
weihnachtlicher Leckereien.
Die Realschule Durmers-
heim lädt ein: 
„Unsere Schule im Advent“
Sonntag, 17.12.2023 um 
17:00 Uhr (3. Advent)
Pfarrkirche St. Dionysius Durmersheim
Wir freuen uns, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen.
Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns aber über eine Spende für die 
Fachschaft Musik und somit für den Chor, das Orchester und die 
Schulband. Vielen Dank bereits im Voraus! Im Anschluss an die 
Veranstaltung lädt Sie der Förderverein der Realschule Durmers-
heim in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat zu einem kleinen 
Umtrunk neben der Kirche ein.

Titelbild: Laura Kistner, Klasse 9b

KleverHaus e. V. Begegnungsstätte

Noch kein passendes Geschenk?
Mit einem KleverHaus-Gutschein 
verschenken Sie Kunst, Kultur und 
Genuss in einem. Lassen Sie sich 
von unserem neuen Programm 
inspirieren!
Schauen Sie auch bei unserem Win-
terzauber am 3. Adventssonntag, 
17.12.23, im KleverHaus vorbei. Bei 
stimmungsvoller Atmosphäre kön-
nen Sie sich von 14.00 - 18.00 Uhr 
mit „hausgemachtem Feinerlei“ 
wie z. B. Tee aus dem eigenen 
Kräutergarten, Marmelade, Essig, 
Liköre und vielem mehr eindecken. 
Genießen Sie die Leckereien aus unserer Küche und schauen Sie, 
was es Schönes aus der Blumenwerkstatt von Petra Groß gibt. Für 
die Kleinen bieten wir ein Vorlese- und Bastelangebot an.

Musikverein Steinmauern

Die nächsten Termine des Musikvereins
Heiligabend
Der Musikverein spielt, wie in jedem Jahr, ab ca. 18:00 Uhr die 
bekanntesten Weihnachtslieder auf dem Friedhof und setzt damit 
eine lange, liebgewonnene Tradition fort. Alle Angehörigen der 
Verstorbenen sowie alle Steinmauerner sind hierzu recht herzlich 
eingeladen. 

Endlich wieder Winterfeier
Nach vier Jahren Pause dürfen sich alle Fans der Winterfeier des 
Musikvereins auf die Fortführung dieser beliebten Veranstaltung 
freuen, die seit Jahrzehnten im Steinmauerner Veranstaltungska-
lender fest verankert ist. Am 4. Januar 2020 hätte sich allerdings 
niemand träumen lassen, dass damals die bis dato letzte Winter-
feier stattfinden sollte.
Doch in diesem Jahr geht alles wieder seinen gewohnten Gang. 
Nicht nur die Musiker proben derzeit fleißig, auch bei der Thea-
tergruppe laufen die Vorbereitungen bereits seit September auf 
Hochtouren! Man darf gespannt sein!
Die Verwaltung des Musikvereins lädt alle Steinmauerner Bürger 
und Freunde des Musikvereins am Samstag, 06.01.2024 recht 
herzlich in die Turn- und Festhalle ein. Einlass mit Sektempfang 
und Bewirtung ab 17:00 Uhr, das musikalische Programm beginnt 
um 19:00 Uhr. Im Anschluss unterhält die Theatergruppe des MV 
Steinmauern die Gäste auf gewohnt humorvolle Weise mit dem 
neu einstudierten Theaterstück „Spuk bei Ruffers“. In der Um-
baupause Losverkauf für die Tombola.
Freuen Sie sich jetzt schon auf einen beschwingten und humor-
vollen Start ins Jahr 2024! Wir freuen uns auf Sie!

Turnerschaft Steinmauern

Turnerschaft beendet Vereinsjahr mit Nikolausfeier 

Die Kleinsten des Vereins bei der Gerätebahn
Weihnachtlich präsentierte sich die Mehrzweckhalle der Gemein-
de, denn die Turnerschaft hatte zu ihrer Nikolausfeier eingeladen.
„Unsere Hitparade“, so das Motte der Vorführungen. Begleitet 
von der Musik ausgesuchter Hits und entsprechend gekleidet 
bildeten die Turnerinnen und Turner die Grundlage der Veranstal-
tung in der voll besetzter Turn- und Festhalle. 
Als Conferencier fungierte in bewährter Manier Sabrina Hatz. 
Die Hauptdarsteller dieses Nachmittags waren dabei vor allem 
die Kinder und Jugendlichen des Vereins. Die Nervosität war dem 
einen oder anderen durchaus anzumerken, aber letzten Endes 
war es in erster Linie eine aufregende Sache für die Kinder. Der 
Nachwuchs freute sich sichtlich darüber, Eltern und Großeltern 
zu zeigen, was er gelernt hatte. Jede Gruppe hatte ihren Auftritt 
entsprechend dem Motto der Veranstaltung gestaltet.
Angetan waren die Zuschauer in der festlich geschmückten Turn- 
und Festhalle von den Darbietungen der einzelnen Altersgruppen, 
die am Boden, Barren, Ringe und Sprung ihr Leistungsvermögen 
demonstrierten. Sie zeigten, was sie beim Turnen in den letzten 
Monaten gelernt haben und bewiesen, dass sie die Grundlage für 
eine erfolgreiche Vereinsarbeit bilden.
Zuerst konnten die jüngsten Vereinsaktiven beim Eltern und 
Kind-Turnen an einer Gerätebahn mit Luftballons ihren Spaß an 
den wöchentlichen Übungsstunden veranschaulichen. Als Biene 
Maja demonstrierten die Kindergartenkinder ihr Bewegungsta-
lent. Viel Beifall erhielten die Vorschulkinder, die konzentriert und 
mit viel Freude ihre Übungen vortrugen.
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Turnküken bei einer Pyramide
Die Vorführungen der weiblichen und männlichen Turngruppen 
der unterschiedlichen Altersstufen, an den Turngeräten ließen 
den Nachmittag zu einer gelungenen Veranstaltung werden.
Mit sehr viel Beifall bedacht wurde zum Abschluss des Nachmit-
tags die Leistungsturner als gemischte Gruppe aus Turnern aus 
Steinmauern und dem RTV Rastatt die mit einer lustigen Nummer 
Barrennturnen auf hohem Niveau demonstrierten.
Zum Schluss der Turnvorführungen wurden noch einmal die 
Übungsleiter*innen auf die Bühne gebeten. Als Dank für Ihren 
Einsatz erhielten sie ein kleines Präsent.
Ein Nikolauslied, vorgetragen von den Kindern, lockte schließlich 
den Nikolaus in die Turnhalle, der nach einigen lobenden aber 
auch mahnenden Worten alle teilnehmenden Kinder des Nach-
mittags mit einem Geschenk überraschte.
Einige der Kinder bezauberten die Zuschauer mit perfekt vorge-
tragene Gedichten und Weihnachtsliedern.
Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich Wolfgang Götz 
bei allen Mitwirkenden und bei allen Helfern und Helferinnen die 
zum Gelingen dieses Turner-Nachmittages beigetragen haben. 
Ein besonderer Dank gilt den freiwilligen Kuchenspendern sowie 
den zahlreichen Jugendturnern und Turnerinnen. 

Ötigheimer Tennisclub -  
Kooperation Steinmauern 

Wettkampfmannschaften 2024
Die Entscheidungen sind gefallen. Der Ötigheimer Tennisclub 
nimmt in der Medenrunde 2024 mit folgenden Mannschaften 
am Spielbetrieb teil: Damen (6er), Herren 30 I (6er), Herren 30 
II (4er), Herren 40 (6er), Herren 60 (6er), Herren 70 (4er) sowie 
U10 Midcourt und U15 Junioren. Wer neu in einer der Mann-
schaften mitspielen möchte wendet sich bitte unter folgender 
E-Mail-Adresse „sport@oetigheimertennisclub.de“ an unseren 
Sportwart Dennis Schmidt. Nähere Informationen rund um den 
Verein und zum Spielbetrieb auf unserer Homepage www.oetig-
heimertennisclub.de.

Seniorentreff Steinmauern

Seniorentreff Steinmauern - Was ging im Jahr 2023?
Seniorentreff Steinmauern - wir stellen uns vor
Für alle Senioren - und die es werden - die uns noch nicht ken-
nen: Beim Seniorentreff Steinmauern begegnen sich Senioren ab 
etwa 60 Jahren zu zwanglosen Freizeitbeschäftigungen wie z. B. 
Ausflüge, Informationsveranstaltungen und Spielenachmittagen. 
Darüber hinaus bieten wir Seniorensprechstunden an.
Hierüber berichten wir laufend im Mitteilungsblatt unter „Senioren- 
treff Steinmauern“. Wir sind kein Verein bzw. keine geschlossene 
Gesellschaft, sondern bleiben für alle offen. Jeder kann nach Lust 
und Liebe dauernd oder auch nur ab und zu teilnehmen.

Busausflüge
Nach dem Corona-Lockkdown ging es in diesem Jahr mit den 
beliebte Busausflügen wieder richtig los. Bei fast immer ausge-
buchtem Bus ging es diese Jahr beispielsweise nach Wolfach in die 
„Dorothenhütte“ oder in die Pfalz in eine Besenbinderei. Hierbei 
lassen wir es uns aber auch bei Kaffee und Kuchen sowie einer 
abendlichen Einkehr gut gehen. Dies sind meist Halbtagesausflüge 
und hierbei nehmen wir bei der Planung selbstverständlich Rück-
sicht auf die Belange derjenigen Senioren, die nicht mehr so gut zu 
Fuß sind. Näheres zu diesen Ausflügen erfahren die Interessenten 
etwa 4 Wochen vorher durch einen entsprechenden Veranstal-
tungshinweis im Mitteilungsblatt der Gemeinde Steinmauern. 

Spielnachmittage
Die bekannten Spielenachmittage sind nun für die kommenden 
Wintermonate geplant. Hier finden sich spielfreudige Senioren in 
den Wintermonaten alle 14 Tage nachmittags zu einem zwang-
losen Treffen im Bürgerhaus ein. Bei Brett- und Würfelspielen, 
zwanglosen Gesprächen sowie Kaffee und Kuchen bieten wir 
Ihnen einen unterhaltsamen Nachmittag. Die kommenden Spie-
lenachmittage werden im Mitteilungsblatt angekündigt. 

Seniorensprechstunden
Wie sieht die Gesetzeslage aus, wenn ein Notfall eingetreten ist? 
Es kann im Leben Situationen geben, bei denen man nicht mehr 
selbst entscheiden kann.
Beim Älterwerden denkt man eher an solche Dinge. Aber einen 
Verkehrsunfall kann es immer geben. Wen kann der Arzt dann bei 
der Notfallversorgung fragen, wie er zu behandeln hat? In solchen 
Situationen ist es immer gut, wenn man hierfür vorgesorgt hat. 
Dienlich dazu sind die Vorsorgevollmacht und die Patientenverfü-
gung. Im Seniorentreff Steinmauern können Sie hierzu Infos und 
Tipps bekommen. Alle 14 Tage bieten zwei erfahrene Fachleute 
(Karl-Heinz Käfer und Hans Schneider) eine vertrauliche Senio-
rensprechstunde an, bei der Sie nach Terminvereinbarung Rat und 
Hilfe in vielen Lebenslagen (z. B. Krankheits- und Pflegefall, Behör-
dengänge, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung usw.) erhalten 
können. Hier können auch Personen unter 60 Jahren Rat holen.

Ansprechpartner
Karl-Heinz Käfer, Tel. 23079
Hans Schneider, Tel. 26109 
Sonstige Aktivitäten

Von Zeit zu Zeit organisieren wir sonstige Veranstaltungen wie 
z. B. Reiseberichte, besondere Informationsveranstaltungen für 
Senioren, Betriebsbesichtigungen, Wanderungen, Radausflüge, 
usw. Hier können auch jüngere Personen gerne teilnehmen.
Die beiden Fotos entstanden bei einer gemütlichen Radtour ent-
lang des Altrheins sowie beim Besuch einer kleinen familienge-
führten Bürsten- und Besenbinderei in der Pfalz. 
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Das Leitungsteam des Seniorentreff Steinmauern besteht zur 
Zeit aus folgenden Personen, die Ihnen gerne auch nähere In-
formationen geben
Traudel Rauschenberg, Hauptstr. 30 (Tel. 20518)
Annel Drechsel, Am Rendelweg 6 (Tel. 9663460)
Richard Götz, Bruchweg 6 (Tel. 24609)
Karl-Heinz Käfer, Spichstr. 16 (Tel. 23079)
Hans Schneider, Gartenstr. 29 (Tel. 26109)

Sozialverband VdK - Ortsverband 
Elchesheim-Illingen/Steinmauern

Der Sozialverband VdK informiert
Voranzeige: Winterfeier/Jahreshauptversammlung
Auch dieses mal werden wir unsere Winterfeier mit der Jahres-
hauptversammlung zusammenlegen. Der Termin ist für Freitag, 
23.02.2024 ab 15:00 Uhr eingeplant. Eine formelle Einladung mit 
Uhrzeit, Veranstaltungsort und Ablauf werden wir euch rechtzei-
tig zukommen lassen. Zu dieser Jahreshauptversammlung stehen 
satzungsgemäß wieder Neuwahlen zum Vorstand/Verwaltung 
an. Für die Neuwahlen können Vorschläge eingebracht werden, 
die Ihr bitte an den Vorsitzenden, Walter Hartenstein, richtet. Wir 
hoffen, ihr freut euch genauso wie wir auf diese Veranstaltung.

Werden auch Sie Mitglied im Sozialverband VdK!
Neue Mitglieder, die den Sozialverband VdK dadurch unterstützen 
möchten und eventuell sich hierbei auch für Ihre Mitmenschen 
engagieren wollen, sind bei uns jederzeit herzlich willkommen. 
Kontaktaufnahme über den Vorsitzenden des Ortsverbandes, 
Herr Walter Hartenstein, Tel. 07245/71 96 oder per E-Mail an 
walter.hartenstein-vdk-ei@web.de.
Besuchen Sie auch unsere Homepage
Sie finden uns unter: 
www.vdk.de/ov-elchesheim-illingen-steinmauern/

SKV Steinmauern

50 Jahre SKV Fusion und Königsfeier wurden gefeiert
Am vergangenen Samstag gab es beim SKV doppelten Grund zum 
Feiern. Stolz und dankbar können wir auf 50 Jahre Vereinsarbeit zu-
rückblicken, so die Worte vom ersten Vorsitzenden Andreas Müller 
bei seiner Ansprache. Am 8 Juni 1973 wurde von den Schützen 
und den Kleintierzüchtern der Schützen- und Kleintierzuchtverein 
SKV gegründet. Die Beweggründe, die zur Zusammenführung des 
Vereins geführt haben waren gleichlautend. Beide Vereine benötig-
ten Räume, um ihre Aufgaben in den Vereinstätigkeiten zu erfüllen. 
Bereits am 30. April 1974 wurde mit dem Bau des Vereinsheimes 
begonnen, das mit viel Idealismus, Kameradschaftlichkeit und Ar-
beitswille der Mitglieder sowie Spenden seitens der Bevölkerung 
innerhalb von drei Jahren erstellt wurde. Die jährlich durchgeführ-
ten Hähnchenfeste waren die Grundlage, um die Schuldenlast zu 
reduzieren. Am 30. April 1977 wurde die Einweihung gefeiert. Die 
Fusion war für beide Vereine eine Win-Win-Situation, die Züchter 
können ihre Kleintierausstellungen durchführen und die Schützen 
ihren Schießsport ausüben.
Wolfgang Reiß zeigte Dias vom Bau des Vereinsheims und er-
zählte dabei so manche lustige Anekdote die er selbst als junger 
Bub oder vom Hörensagen mitbekommen hat. So mancher der 
Anwesenden fand sich auf den Bildern, fast 50 Jahre jünger, 
wieder. Nach dem Diavortrag wurden 11 Mitglieder für ihre Mit-
gliedschaft für 25, 40, 50 und 60 Jahren geehrt.
Im zweiten Teil des Abends wurden die Anwesenden vom Abtei-
lungsleiter der Schützen Edi Boullion begrüßt und es wurden die 
Meister und Majestäten geehrt. Vereinsmeister Luftgewehr ste-
hend wurde Philipp Bitterwolf, Edi Boullion errang bei Luftgewehr 
Auflage den ersten Platz. Bei den Pistolenschützen stand Erika 
Boullion ganz oben auf dem Treppchen. Vereinsmeisterin bei 

der Jugend wurde Aylin Özcan, bei den Junioren/innen Jennifer 
Bardas. Der Höhepunkt jeder Schützenfeier ist die Proklamation 
der Schützenkönigin und des Schützenkönigs. Schützenkönigin 
wurde Petra Kowollik, die erst beim Dorfschießen Interesse am 
Schießsport fand und gleich großen Erfolg hatte. Karola Stoffre-
gen wurde 1. Prinzessin und Maria Kistner wurde 2. Prinzessin. 
Schützenkönig wurde Willi Jung, 1. Ritter wurde Philipp Bitter-
wolf und 2. Ritter Bernhard Kremer. Zum Jugendschützenkönig 
wurde Julian Poszler geehrt, 1. Ritter wurde David Kowollik und 
2. Ritter Markus Bardas.

Zum Schluss der Veranstaltung wurde Wolfgang Reiß vom  
1. Vorsitzenden für besondere Verdienste im Verein, mit einem 
Präsentkorb, geehrt. Wolfgang Reiß war 12 Jahre Abteilungsleiter 
danach war er 17 Jahre 1. Vorsitzender und er war auch 34 Jahre 
Organisator der Hähnchenfeste und wird dies auch weiterhin 
organisieren.

Katholisches Bildungswerk

Veranstaltungen
Tanzkreis mit Monika Heck
Der Tanzkreis trifft sich wie immer 
dienstags im Geschwister-Scholl-Haus 
in Ötigheim, Kirchstr. 7a von 15:00 - 
16:30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.
Noch bis zum 19. Dezember wird sich 
Frau Heck, ausgebildete Tanzleiterin, mit den junggebliebenen 
Tanzinteressierten treffen. Danach ist eine kleine Winterpause. 
Weiter geht es am Dienstag, 9. Januar 2024.

Line-Dance in Steinmauern
Auch die beiden Line-Dance-Gruppen 
proben noch bis Montag, 18. Dezem-
ber. Danach macht Frau Brigitte Neu-
satz, die Leiterin der beiden Gruppen, 
auch eine kleine Weihnachtspause. 
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Termine
Mo, 18.12., 17:30 Uhr 
im Pfarrgemeindehaus Steinmauern - „Line Dance“-Gruppe B
Mo, 18.12., 19:30 Uhr 
im Pfarrgemeindehaus Steinmauern - „Line Dance“-Gruppe A
Di., 19.12., 15:00 Uhr 
im Geschwister-Scholl-Haus Ötigheim - Tanzkreis
Mi., 20.12., 15:00 Uhr 
im Geschwister-Scholl-Haus Ötigheim - Krabbelgruppe

Vorschau
Di., 09.01., 15:00 Uhr
im Geschwister-Scholl-Haus Ötigheim - Tanzkreis

Kath. Seelsorgeeinheit Südhardt-Rhein

Pfarramtliche Mitteilungen, Informationen und Termine:
Kontaktdaten
Pfarrer Klaus Dörner 
bietigheim@kath-suedhardt-rhein.de, 
Telefon 07245/93070, 
Sprechzeit nach telefonischer Vereinbarung 

Pastoralassistent Jonas Lamprecht 
jonas.lamprecht@kath-suedhardt-rhein.de

Gemeindereferentin Andrea Bruckbauer 
andrea.bruckbauer@kath-suedhardt-rhein.de 

Homepage Erzdiözese Freiburg: www.ebfr.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros Steinmauern: Tel. 07222/23238
E-Mail-Adresse Pfarrbüro Steinmauern: 
steinmauern@kath-suedhardt-rhein.de
Sprechzeiten:  Dienstag von 9.45 bis 10.30 Uhr 
 Donnerstag von 16.45 bis 17.45 Uhr

Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Ötigheim Tel. 07222/24699
E-Mail-Adresse: oetigheim@kath-suedhardt-rhein.de
Homepage: www.kath-suedhardt-rhein.de
Sprechzeiten:  Dienstag 17.00 bis 18.00 Uhr 
 Donnerstag 10.00 bis 11.30 Uhr

Gottesdienstordnung 14. Dezember 2023 - 26. Dezember 2023 

Donnerstag, 14.12.2023: Hl. Johannes vom Kreuz
7.30 E-I Schülergottesdienst - Hl. Messe

14.30 St Wort-Gottes-Feier im Gemeindehaus
16.00 Ö Wort-Gottes-Feier im Seniorenzentrum Curatio

Freitag, 15.12.2023
18.30 Ö Hl. Messe - anschl. Beichtgelegenheit

Samstag, 16.12.2023 
18.00 St  Vorabendmesse - Rorateamt - Familiengottesdienst 

- Mitgestaltung: Ministranten und Chörle - an-
schließend Beichtgelegenheit, Jahresgedächtnisse: 
Elisabeth Baltruschat geb. Wietzki, Josef Götz, Rudi 
Kühn, Irmgard Lorenz geb Heck, Walter Kühn, Horst 
Boos, Reinhard Bollweber, Irma Schwarz geb. Unser, 
Sieghard Kühnel, Hedwig Maier geb. Lehmann, 
Werner Probst, Helmut Lehmann.

Sonntag, 17.12.2023: Dritter Adventssonntag
9.00 Bie  Eucharistiefeier mit Ministrantenaufnahme - 

  anschließend Kirchencafé
10.30 E-I Eucharistiefeier - Familiengottesdienst; 
  parallel Kindergottesdienst - 
  anschließend Beichtgelegenheit
10.30 Ö Wort-Gottes-Feier - 
  Mitgestaltung: Gesangverein Liederkranz
10.30 Ö Kinderkirche im Geschwister-Scholl-Haus
18.00 St Bußgottesdienst 

18.00 E-I Adventliches Abendlob zu den O-Antiphonen

Montag, 18.12.2023
18.00 E-I Adventliches Abendlob zu den O-Antiphonen

Dienstag, 19.12.2023
8.00 St Schülergottesdienst - Hl. Messe

18.00 E-I Adventliches Abendlob zu den O-Antiphonen

Mittwoch, 20.12.2023
7.45 Bie Schülergottesdienst - Wort-Gottes-Feier
8.00 Ö Schülergottesdienst - Hl. Messe

17.00 Ö Rosenkranzgebet
18.00 E-I Adventliches Abendlob zu den O-Antiphonen

Donnerstag, 21.12.2023
7.30 E-I Schülergottesdienst - Wort-Gottes-Feier
9.00 St Hl. Messe

18.00 E-I Adventliches Abendlob zu den O-Antiphonen

Freitag, 22.12.2023
8.20 E-I Schulweihnachtsgottesdienst der Rheinwaldschule

  in der Kirche
8.40 Bie Schulweihnachtsgottesdienst in der Kirche
8.50 St Schulweihnachtsgottesdienst in der Schule

11.00 Ö Schulweihnachtsgottesdienst in der Kirche
18.30 Bie Hl. Messe - anschl. Beichtgelegenheit
18.00 E-I Adventliches Abendlob zu den O-Antiphonen

Samstag, 23.12.2023 
18.00 E-I Vorabendmesse - Mitgestaltung: Singkreis anschl. 
Adventliches Abendlob zu den O-Antiphonen

Sonntag, 24.12.2023: Heiligabend - Vierter Adventssonntag - 
Adveniat-Kollekte
14.30 E-I Krippenfeier
15.30 Bie Familienchristmette - Eucharistiefeier
15.30 St Krippenfeier
17.00 Ö Christmette - Eucharistiefeier, Mitgestaltung: Musik-
verein Ötigheim 

Montag, 25.12.2023: Weihnachten - Hochfest der Geburt des 
Herrn - Adveniat-Kollekte

9.00 E-I Hirtenamt
10.30 St Hochamt
11.45 St  Taufe von Annalena Bernhardt; Eltern: Julia und 
Daniel Bernhardt

Dienstag, 26.12.2023: Hl. Stephanus - Zweiter Weihnachtstag
9.00 Bie Hochamt - Mitgestaltung: Kirchenchor

10.30 Ö Hochamt
Weihnachtsgottesdienste in unserer SE Südhardt-Rhein
Da Pfr. Penka leider nicht mehr bei uns ist, muss auch die Anzahl 
der bisherigen Weihnachtsgottesdienste eingeschränkt werden! 
Wie Sie der Gottesdienstordnung entnehmen können, sind an 
Heiligabend Krippenfeiern in Elchesheim-Illingen und in Steinmau-
ern, Christmetten mit Eucharistie in Bietigheim und Ötigheim. Am 
1. Feiertag werden dann Hochämter in Elchesheim-Illingen und 
Steinmauern gefeiert, am 2. Feiertag in Bietigheim und Ötigheim.
Im kommenden Jahr 2024 wird es dann umgekehrt sein: Christ-
metten mit Eucharistie sind dann in Elchesheim-Illingen und 
Steinmauern, voraussichtlich auch Krippenfeiern in Bietigheim 
und Ötigheim. Am 1.Feiertag werden dann Hochämter in Ötig-
heim und Bietigheim gefeiert, am 2. Feiertag in Steinmauern und 
Elchesheim-Illingen.
Wer in der eigenen Gemeinde keinen passenden Gottesdienst 
findet, ist herzlich eingeladen in die anderen Gemeinden der 
Seelsorgeeinheit! So wünsche ich Ihnen bereits jetzt ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest!
In Vorfreude auf die Weihnachtsgottesdienste mit Ihnen
Ihr Klaus Dörner, Pfr.
Aufruf der deutschen Bischöfe zur Adveniat-Aktion 2023
Liebe Schwestern und Brüder,
jeder sechste Mensch weltweit, der vor Armut, Gewalt und Hoff-
nungslosigkeit flieht, stammt aus Lateinamerika oder der Karibik. 
Während viele staatliche Einrichtungen oft tatenlos zuschauen, ist 
es die Kirche vor Ort, die sich für ein menschenwürdiges Leben 
der Flüchtlinge einsetzt. Unser Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat 
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unterstützt sie seit Jahrzehnten dabei. Dazu passend steht die 
diesjährige Weihnachtsaktion von Adveniat unter dem Motto 
„Flucht trennt. Hilfe verbindet“.
An Beispielen aus Kolumbien, Panama und Guatemala zeigt Ad-
veniat, wie sich Gemeindemitglieder, Ordensleute und Priester 
mit großem Einsatz um die Flüchtenden kümmern: sei es mit 
Gemeinschaftsküchen, mit der Unterkunft in sicheren Flüchtlings-
herbergen, mit medizinischer Versorgung, mit juristischem, psy-
chologischem oder seelsorglichem Beistand. Damit gibt die Kirche 
in Lateinamerika und der Karibik denjenigen neue Hoffnung, die 
viel zu oft auch um ihr Leben fürchten müssen.
Angesichts der gestiegenen Flüchtlingszahlen in Lateinamerika 
und der prekären Lage der Flüchtenden sind die kirchlichen Un-
terstützungsangebote wichtiger denn je. Deshalb bitten wir Sie 
um Ihre solidarische und großzügige Spende bei der Weihnachts-
kollekte, die den Projekten von Adveniat zugutekommt. Zeigen 
Sie sich den armen Menschen in Lateinamerika und der Karibik 
verbunden, auch durch Ihr Gebet!
Für das Erzbistum Freiburg
Erzbischof Stephan Burger

Friedenslicht aus Bethlehem
Seit 1986 entzündet jedes Jahr ein Kind aus Österreich in der 
Geburtsgrotte in Bethlehem ein Licht, das als Botschafter des Frie-
dens durch Europa reisen und die Geburt Jesu verkündigen soll.
Seit 1993 bringen Pfadfinder und Pfadfinderinnen das Licht nach 
Deutschland. Die diesjährige Friedenslichtaktion steht unter dem 
Motto „Auf der Suche nach Frieden“.
Am 17. Dezember, dem 3. Adventssonntag, wird das Friedenslicht in 
Karlsruhe ankommen und auch in unsere Kirche gebracht werden.
Wir werden das Friedenslicht während der Kinderkrippenfeier ne-
ben die Krippe stellen. Dort können Sie es gern holen. Erfahrungs-
gemäß lässt es sich am besten in einem Windlicht transportieren.

Firmvorbereitung startet 2024 - erste Infos 

Die Firmvorbereitung in der Kirchengemeinde Südhardt-Rhein 
beginnt wieder - dieses Mal gemeinsam mit den Kirchenge-
meinden Durmersheim-Au am Rhein, Südhardt-Rhein, Vorderes 
Murgtal und Rastatt - diese Kirchengemeinden gehören künftig 
zusammen. Das Sakrament der Firmung wird in fünf Gottesdiens-
ten gespendet: 
- Sa., 29.06. um 10 Uhr in Maria Königin der Engel, Muggensturm
- So., 30.06. um 10 Uhr in Herz-Jesu, Rastatt 
- Fr., 18.10. um 17 Uhr in Heilig Geist, Elchesheim-Illingen 
- Sa., 19.10. um 10 Uhr in St. Sebastian, Kuppenheim
- Sa., 19.10. um 17 Uhr in St. Dionys, Durmersheim
Aufgeteilt in zehn Wegen bereiten sich die Jugendlichen auf 
die Firmung vor. Infos zum Konzept und zu den Terminen gibt 
es an den Infoabenden: Mi., 24.01., um 19 Uhr/Di, 30.01. um 

18 Uhr oder Do, 01.02. um 19 Uhr. Die Infoabende finden je-
weils per Zoom statt - der Link ist über die Homepage (www.
firmung-rastatt.de) abrufbar.
Alle Eltern sind zu einem Elternabend eingeladen: Do., 01.02., um 
20 Uhr - ebenso per Zoom. Mit dem Jahr 2024 starten wir in der 
Kirchengemeinde in einen jährlichen Rhythmus, d. h. für 2024 
werden die Jugendlichen vom 01.07.2007 bis 31.12.2008 per 
Post angeschrieben und für 2025 werden dann die Jugendlichen 
vom 01.07.2008 bis 31.12.2009 angeschrieben. 
Bei weiteren Fragen zu der Firmvorbereitung und zur Firmung 
können sich Interessierte an Pastoralassistent Jonas Lamprecht, 
Telefon 07222/155084 oder per E-Mail an jonas.lamprecht@
kath-suedhardt-rhein.de wenden. 

Ministranten spielen Minigolf
Die Kirchengemeinde Südhardt-Rhein wächst immer weiter zu-
sammen. Dies nehmen auch unsere Ministranten zum Anlass sich 
gegenseitig besser kennenzulernen. Am Samstag, den 25.11. tra-
fen sich insgesamt 14 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
aus Steinmauern und Bietigheim vor der Bietigheimer Kirche und 
sind gemeinsam zum Funnygolf nach Ettlingen aufgebrochen. In 
bunt gemischten Gruppen wurden auf dem 18-Loch-Parcours die 
Eisen geschwungen und unsere Minis hatten jede Menge Spaß 
dabei. Weitere gemeinsame Aktionen sind bereits geplant. 
Willst auch du ein Teil dieser lustigen Truppe sein, sprich gerne die 
jeweiligen Oberminis, die Pfarrbüros oder Pfarrer Dörner direkt an!

Mitten ins Herz
Herzliche Einladung zu unseren überkonfessionellen Treffen don-
nerstags um 19:30 Uhr im Gemeindehaus Elchesheim-Illingen 
Rheinstraße 15, neben der kath. Kirche.
Austausch über Gott, Glaube und Leben - Gemeinschaft - Tiefgang - 
Lobpreis - Gebet.
14.12.
21.12.
Kontakt: barbara_geyer@gmx.de

Rorategottesdienst der Ministranten
Rorategottesdienst der
Ministranten zum Thema
Wüste
16.12.23 um 18 Uhr
Musikalische Gestaltung durch das Chörle
Anschließend Kirchencafé
Pfarrkirche Kreuzerhöhung Steinmauern

Sternsinger 2024: Öffnet eure Herzen, öffnet eure Türen
Liebe Gemeinde, auch 2024 ziehen die Sternsinger in Steinmau-
ern von Haus zu Haus, um den Segen fürs neue Jahr zu spenden 
und für Kinder in Not zu sammeln. Wir sind eine von wenigen 
Pfarrgemeinden in der Umgebung, in der diese Tradition noch 
gelebt wird!
Voraussichtlich laufen die Sternsinger am 3. und 4. Januar 2024. 
Wie üblich klingeln die als Sternsinger verkleideten Kinder und 
Jugendlichen an jeder Tür: Bitte haben Sie Verständnis dafür, auch 
wenn Sie keine Segnung wünschen.
Wer sicher gehen will, dass die Sternsinger tatsächlich angetrof-
fen werden, kann sich vorab für eine Terminabsprache für einen 
der beiden Tage unter der Telefonnummer 9144300 melden.
Sollten Sie nicht da sein, so haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, 
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sich im Pfarrbüro Steinmauern (dienstags 9.45 bis 10.30 Uhr, 
donnerstags 16.45 bis 17.45 Uhr) unter 23238 telefonisch zu 
melden, um einen Termin für eine Segnung an einem anderen 
Tag zu vereinbaren.
Eine besinnliche Vorweihnachtszeit wünscht das Vorbereitungs-
team der Sternsinger Steinmauern.

Evangelische Kirchengemeinde

Gottesdienst
Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst am 3. Adventssonntag, 
17.12., um 10.00 Uhr in der Petruskirche in Rastatt.

Pfarramt der Evangelischen Petrusgemeinde
Wilhelm-Busch-Str. 8a, 76437 Rastatt, Telefon: 07222/21482
E-Mail: pfarramt@petrusgemeinde-rastatt.de
Homepage: www.petrusgemeinde-rastatt.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag bis Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr
Montagnachmittag 16.00 - 19.00 Uhr

Wochenspruch:
Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig. 
(Jesaja 40, 3.10)

DB-Baumaßnahme zwischen 
Karlsruhe und Ötigheim

Busse ersetzen AVG-Linien S7 und S8 ab 16. Dezember
Vor Weihnachten muss die Bahnstrecke der DB zwischen Karls-
ruhe Hbf und Ötigheim aufgrund von Baumaßnahmen komplett 
gesperrt werden. Davon betroffen sind die AVG-Stadtbahnlinien 
S7 und S8. Von Samstag, 16. Dezember, bis Freitag, 22. Dezember, 
jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr, entfallen sämtliche Verbindungen 
der beiden Linien. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. 
Dieser bedient sämtliche Unterwegshalte der S7 und S8.
Im Bauzeitraum führt die DB unter anderem Brückenarbeiten im 
Raum Durmersheim durch. Ebenso finden in diesem Bereich wei-
tere Infrastrukturarbeiten, wie etwa die Beseitigung von Bahn-
übergängen statt.
Informationen zum Fahrplanangebot der AVG gibt es online in 
der elektronischen Fahrplanauskunft unter 
avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft

DRV - Deutsche 
Rentenversicherung 
Baden-Württemberg

Von Freitag, 22.12.2023, bis einschließlich Freitag, 29.12.2023, 
bleiben die Dienststellen der Deutschen Rentenversicherung 
Baden-Württemberg (DRV BW), inklusive Regionalzentren und 
Außenstellen, geschlossen. Über das Servicetelefon unter der Ruf-
nummer 0800 1000 4800 können sich Kundinnen und Kunden zu 
Fragen rund um die gesetzliche Rentenversicherung weiterhin an 
allen Werktagen von 7:30 Uhr bis 19.30 Uhr (freitags bis 15:30 
Uhr) informieren. Videoberatungen finden in dieser Zeit nicht statt.
Bereits im letzten Jahr konnte die DRV BW dadurch beträchtliche 
Energieeinsparungen verzeichnen. Diesen Beitrag zum Energie-
sparen möchte sie 2023 mit den Schließtagen zwischen Weih-
nachten und Neujahr wiederholen.

Ab Dienstag, 2. Januar 2024, stehen alle Dienststellen und Be-
ratungsleistungen der DRV BW wieder zu den bekannten Öff-
nungszeiten zur Verfügung.

Sudoku für Kinder - Lösung
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Tel. 07222/10 47 90
Fax 07222/15 18 68

Handy 0172/7213796
E-Mail: info@gipser-hertweck.de

Anschrift: Steinäcker 19
76479 Steinmauern

Hertweck
Gipser- & Stuckateurbetrieb
Wir beraten Sie gerne kostenlos und 
unverbindlich zu folgenden Arbeiten:

* Trockenbau 
* Altbausanierung 
* Innen-Außenputz 
* Vollwärmeschutz 
* Fassadenanstriche 
* Gerüstbau 
* Gerüstverleih
* Mehr Infos auch unter:
  www.gipser-hertweck.de

Alle anderen Arbeiten auf Anfrage

Liebe Gerda,
zu Deinem 80. Geburtstag wünschen wir Dir alles 

Gute, viel Glück und Gesundheit 
- für die nächsten 80.

Herzlichen Glückwunsch

von den üblichen Verdäch  gen

EG-Wohnung in Ötigheim
3-Zi.-Wohnung mit Küche und
Bad, separater Eingang, Ve-
randa, Gartenmitbenutzung,
80 qm Wohnfl äche, 700,– € +
200,– € NK, 2 MM (kalt) Kau-
tion. Verfügbar ab 01.01.2024
Telefon 07222/2 90 28

Kleinanzeigen
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Wichtige Information für alle Abonnenten:
Einzug der Bezugsgebühren (1. Halbjahr 2024)

Am 5. Januar 2024 werden die Bezugsgebühren für das 1. Halbjahr 2024 von Ihrem Konto abgebucht. 

Falls sich zwischenzeitlich Ihre Bankverbindung geändert hat, lassen Sie uns bitte das ausgefüllte, unterschriebene Formular unter 
Angabe Ihrer neuen Kontodaten per Post, Fax oder E-Mail zukommen – alternativ können Sie unter www.abo.duerrschnabel.com
auch unsere komfortablen Online-Formulare nutzen. Änderungen ab dem 30. Dezember 2023 können nicht mehr berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie: Bei Rücklastschriftverfahren (Lastschriftaufträge, die aufgrund falscher Kontodaten oder zu geringer Deckung 
des Kontos von der Bank abgewiesen werden) entstehen Gebühren von bis zu 8,00 Euro pro Rücklastschrift. Diese Kosten müssen 
wir an Sie weitergeben, da uns diese direkt mit der Rücklastschrift von der Bank in Rechnung gestellt werden.

Sie können diese Gebühren vermeiden, indem Sie uns Änderungen Ihrer Bankverbindung bitte umgehend mitteilen. 
Vielen Dank!

Schulstraße 12 · 76477 Elchesheim-Illingen
Tel. 07245 9270-0 · Fax 07245 9270-50
info@duerrschnabel.com 
www.duerrschnabel.com

Bitte ausgefüllt zurücksenden: per Post, per Fax oder per E-Mail an abo@duerrschnabel.com

KUNDENDATEN

Telefon

Fax

E-Mail

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ / Ort

Diese Änderung betrifft den Gemeindeanzeiger/das Mitteilungsblatt:

NEUE BANKVERBINDUNG

Ort, Datum Unterschrift des Kunden

Änderung der Bankverbindung

Name

IBAN

Kreditinstitut

BIC

DE

BISHERIGE BANKVERBINDUNG

Name

IBAN

Kreditinstitut

BIC

DE
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Zur weiteren Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort einen
Steuerfachangestellten (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit
im Wesentlichen für die Bereiche Lohn- und Finanzbuchhaltung, 
Jahresabschlusserstellung und Steuererklärung unter 
Anwendung der DATEV-Programme. 
MS-Offi ce-Kenntnisse setzen wir voraus.

Außerdem ist ab September 2024 ein 
Ausbildungsplatz zum Steuerfachangestellten (m/w/d) 
zu besetzen.
Wir bieten:
•  eine persönliche und zuverlässige Betreuung,
•  fl exible Arbeitszeiten,
•  ein freundliches und angenehmes Team.
Ihre Voraussetzungen:
•  selbstständiges Arbeiten,
•  ein freundliches Auftreten und Engagement.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an:

JÜRGEN REICHERT Steuerberatung    Zeppelinstraße 6    76474 Au am Rhein
Telefon 07245/92 77-0    Fax 07245/92 77-50

mail@reichert-steuerberatung.de    Internet: www.reichert-steuerberatung.de  

(m/w/d).
 

Mit 
Mit 

 

Haus Edelberg
Senioren-Zentrum

Elchesheim-Illingen

Friedensplatz, 76456 Kuppenheim, www.kuppenheim.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
für den städtischen Kindergarten„Kuppenheimer Waldwichtel“

an der Hirschackerhütte

Erzieher/in (m/w/d)
(20 bis 32 Std./Woche)

Sie sind interessiert?
Die vollständige Stellenausschreibung können
Sie auf unserer Website einsehen:

Stellenanzeigen

Schulstr. 12 · 76477 Elchesheim-Illingen
Telefon 07245/92 70-0 · info@duerrschnabel.com

Liebe Leserinnen und Leser,

auch in diesem Jahr bleibt die Situation auf den weltweiten Rohstoff-, 
Energie-, und Transportmärkten weiter angespannt. Die drastischen 
Erhöhungen des letzten Jahres beim Einkauf von Papier, Druckplat-
ten und Druckfarben haben sich in diesem Jahr am Markt etabliert, 
wodurch die Materialkosten für die Produktion unserer Amts- und 
Mitteilungsblätter weiter gestiegen und nun rund 43 Prozent höher 
als vor zwei Jahren sind.

Um die entstandenen und laufenden Kosten zum Teil auszugleichen, 
sehen wir uns gezwungen zum 1. Januar 2024 die Abonnement-
gebühren Ihres Mitteilungsblattes von 17,94 Euro auf 18,98 Euro 
halbjährlich zu erhöhen.

Für die Online-Ausgabe ändert sich der Grundpreis auf 11,18 Euro 
und der E-Abo-Einzelpreis auf 7,28 Euro pro Halbjahr pro Ortschaft.

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.

Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis.

Schulstraße 12
76477 Elchesheim-Illingen
Tel. 07245 9270-0
www.duerrschnabel.com

Liebe Leserinnen und Leser,

Wichtige Information für alle Leser:innen und Kunden

Weihnachten

Gilt für folgende Amtsblätter:
Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Kuppenheim/Bischweier, 
Lichtenau, Linkenheim-Hochstetten, Marxzell, Rheinstetten, Steinmauern.

aufgrund der bevorstehenden Feiertage beachten 
Sie bitte die folgende Verschiebung:

Redaktionsschluss KW 51/52 Montag, 18.12.2023, 12.00 Uhr

Schulstraße 12
76477 Elchesheim-Illingen
Tel. 07245 9270-0
www.duerrschnabel.com

Liebe Leserinnen und Leser,

Wichtige Information für alle Leser:innen und Kunden

Weihnachten

Gilt für folgende Amtsblätter:
Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Kuppenheim/Bischweier, 
Lichtenau, Linkenheim-Hochstetten, Marxzell, Rheinstetten, Steinmauern.

aufgrund der bevorstehenden Feiertage beachten 
Sie bitte die folgende Verschiebung:

Redaktionsschluss KW 51/52 Montag, 18.12.2023, 12.00 Uhr
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Immer wissen,
was los ist 

in der Region:
Falls Sie noch nicht zum Kreis 

unserer Leser gehören sollten, dann 
nutzen Sie das günstige und 
bequeme Abonnement Ihres 

Gemeindeanzeigers.

Ausführliche amtliche und kirchliche Nachrichten · großer Vereinsteil · 

Veranstaltungen · Sport · Infos und Tipps von Handel und Gewerbe

Bei Fragen steht Ihnen  
unsere Abonnementabteilung  
unter Telefon 07245 9270−0  

gerne zur Verfügung.

... auch als  
Geschenk-Abo!

Jahr

Ort, Datum Unterschrift des Kunden

ABONNEMENT-BESTELLUNG

Hiermit bestelle ich

Bitte ausgefüllt zurücksenden: per Post, per Fax oder per E-Mail an abo@duerrschnabel.com

Der Abonnementpreis in Höhe von 18,98 Euro pro Halbjahr wird halbjährlich von meinem Konto abgebucht.

ab dem nächstmöglichen Termin ab Kalenderwoche

Ortsausgabe

Bitte nur ausfüllen, falls abweichend von oben genannten Kundendaten
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für folgendes Abonnement:

ABONNEMENT-EMPFÄNGER

KUNDENDATEN

E-Mail

PLZ / Ort

Ort, Datum Unterschrift des Kunden

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Ich ermächtige die Dürrschnabel Druck & Medien GmbH in 76477 Elchesheim-Illingen (Gläubiger-Identifikationsnummer DE86ZZZ00000011128), Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Dürrschnabel Druck & Medien GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Name

Kreditinstitut

BIC

IBAN DE

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Ich bin damit einverstanden, dass die Frist, mit der mir die Vorankündigung eines SEPA-Lastschrift-Einzugs spätestens 
avisiert wird, von 14 auf 2 Kalendertage verkürzt wird.

Name

Vorname

Straße, Nr.

Telefon

Fax

PLZ / Ort

Name

Vorname

Straße, Nr.

Schulstraße 12 · 76477 Elchesheim-Illingen 
Tel. 07245 9270-0 · Fax 9270-50 
info@duerrschnabel.com  
www.duerrschnabel.com

Jedes Amtsblatt ist gedruckt und auch als Online-Abo erhältlich:
abo.duerrschnabel.com

Das Online-Abo:

Unser „Abo-to-go!“
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Ab jetzt auf Vorbestellung:
Jedes Wochenende bis Weihnachten

Weihnachtsgänse - 
auch halbe Gänse möglich!
(begrenzte Stückzahl)

Naturreines Olivenöl · Holzofenbrot ohne Zusatzstoffe

Kartoffeln · Apfelsaft

Knackige Wiener  
Würstchen lang Spitzen-
qualität im zarten Natursaitling,  
DLG-prämiert, 100 g

Unsere Heimat – echt & gut 
Elstar aus Süddeutschland,  
Klasse I, 1-kg-Schale

Affentaler
Baden
Eisentaler
Betsch-
gräbler
Riesling 
trocken 
Q.b.A.,  
1-L-Flasche

Irrtum vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat reicht. 
Alle Preise sind in Euro angegeben. Herausgeber: EDEKA Ludwig Huck, Inh. Harald Seider e. K., Karlsruher Str. 27 b, 76648 Durmersheim

ADVENTSANGEBOTE!
HUCKS

Angebote gültig bis Samstag, 23.12.2023 

76477 Elchesheim-Illingen • Bietigheimer Str. 1 
76648 Durmersheim • Karlsruher Str. 27 b 
Unsere Öffnungszeiten: Montag–Samstag: 8–20 Uhr 
info@edekahuck.de

LAKTOSEFREI✔

GLUTENFREI✔

SUPER-KNÜLLER

0.88
SUPER-KNÜLLER

1.99

SUPER-KNÜLLER

4.99

Hackfleisch gemischt 
aus Schweine- und Rind-
fleisch, laufend frisch  
hergestellt, für viele  
köstliche Gerichte, 100 g

SUPER-KNÜLLER

0.88g: 8–20 Uhr 

Auf unseren Aufruf an alle Kinder, uns ein Bild zum  
Thema „Jahreszeiten“ zu malen, erreichten uns über 140 
Bilder. Wow! Da wir leider nicht alle in unseren Kalendern 
abbilden können, bieten wir dieses Jahr neben unseren  
Kalendern erstmalig ein praktisches Notizbuch an, das  

mithilfe unserer kleinen Künstler illustriert wurde. 

Als kleines Dankeschön erhielten alle Kinder von uns wieder-
verwendbare Wasserbomben – wir hoffen, ihr hattet bereits 

viel Spaß damit!

Die Kalender und das Notizbuch können ab sofort  
bei uns vor Ort erworben werden.

Kinder malenfür Kinder
 Wir spenden den kompletten Erlös aus dem Verkauf  unserer Kalender einer  Kinderhilfsaktion!

 Mehr 
Informationen:

Schulstraße 12 | 76477 Elchesheim-Illingen
07245 9270-0 | info@duerrschnabel.com

Schulstraße 12 · 76477 Elchesheim-Illingen
Tel. 07245 9270-0 · Fax 07245 9270-50
info@duerrschnabel.com 
www.duerrschnabel.com

Wir geben alles für Sie!
Falls die Weihnachtsausgabe Nr. 51/52 doch Verspätung hat, 
bedanken wir uns schon jetzt für Ihre Geduld.

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Austrägerinnen und Austräger,

unser Team gibt alles, damit Sie die Weihnachtsausgabe Nr. 51/52
Ihres Amts-/Mitteilungsblattes pünktlich geliefert bekommen. Trotzdem 
können wir nicht gänzlich vermeiden, dass es in der Weihnachtswoche
aufgrund des erhöhten Umfangs zu Verspätungen kommen kann.

Wir bitten Sie um Verständnis.
Ihr Team von DÜRRSCHNABEL Druck & Medien
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Fröhliche
Weihnachten!

Weil’s um mehr als Geld geht. 

Wir wünschen Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit 
und alles Gute für das 
neue Jahr!

seit  

„Wir lassen Sie
in Ihrer Trauer
nicht alleine und
ermöglichen
Ihnen einen 
individuellen
Abschied.“
Stefanie Heissler

Soforthilfe im Trauerfall: Tel. 07222 15 11 58 

Steinäcker 1 · 76479 Steinmauern · www.huether-heissler.de

Kompetente und
                   sichere Ausbildung 
    07222 26000
E-Mail: info@Fahrschule-Mueller-GmbH.de

Lkw-Weiterbildung & Grundqualifikation

Steinmauern - Rheinstr. 12a

Rheinaustr. 102
76287 Rheinstetten
Tel. 07242 2696 16
www.Betten-Ebert.de

Welche Matratze braucht mein Körper?
Personalisierter Test am Liege-Simulator 

• individuell einstellbare Matratzen
• ergonomische Wirbelsäulen-Einmessung
• professionelle Beratung

Schlaf gut!

Ihr Fachhändler für ergonomische Matratzen,   
Boxspringbetten, Luftbetten und Wasserbetten.

e

p
ator 

sung

guttttttutttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!

en,  
etten.

Beilagenhinweis
Bitte beachten Sie in unserer heutigen Ausgabe die Beilage 
„Abfallkalender 2024” der Gemeindeverwaltung Steinmauern.Beilagenhinweis
Bitte beachten Sie in unserer heutigen Ausgabe die Beilage 
„Veranstaltungskalender 2024”.

Beilagenhinweise


